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Mitteilungsblatt des Amtes Güstrow-Land
mit den Gemeinden Glasewitz, Groß Schwiesow, Gülzow-Prüzen, 
Gutow, Klein Upahl, Kuhs, Lohmen, Lüssow, Mistorf, Mühl Rosin, Plaaz, 
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Anschrift und Öffnungszeiten des Amtes Güstrow-Land
Amt Güstrow-Land
Haselstraße 4, 18273 Güstrow (Distelberg)

E-Mail-Adresse:
info@amt-guestrow-land.de

Homepage:
www.amt-guestrow-land.de

Telefon: 03843 69330
Fax: 03843 693332

Öffnungszeiten:
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Amtsausschuss vom 26.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil

01/25 Der Amtsausschuss wählt Herrn Piet Ritsema 
zur stellvertretenden Schiedsperson für die ge-
meinsame Schiedsstelle aller amtsangehöriger 
Gemeinden.

02/25 Die Erste Änderung der Hauptsatzung des Am-
tes Güstrow-Land wird beschlossen.
Die 1. Änderung der Hauptsatzung wird auf 
der Homepage des Amtes Güstrow-Land unter 
www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.

03/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ihren 
Anlagen auf der Homepage des Amtes Güstrow-
Land unter www.amt-guestrow-land.de veröf-
fentlicht.

04/25 Der Amtsausschuss beschließt gemäß § 15 Ge-
meindehaushaltsverordnung Doppik die Über-
tragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel 
aus 2024 auf dem Produktkonto 54101/52338000 
für die Maßnahme „Fortschreibung der Brand-
schutzbedarfsplanung“ in das Jahr 2025.

05/25 Der Amtsausschuss beschließt gemäß § 15 Ge-
meindehaushaltsverordnung-Doppik die Über-
tragung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel 
2024 auf dem Produktkonto 35100/56243000 
für die Maßnahme „Projektumsetzung Online 
Wohngeld“ in das Jahr 2025.

06/25 Gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-
Doppik wird der Übertragung der nicht ver-
brauchten Haushaltsmittel 2024 auf dem 
Produktkonto 51100/56290000 in Höhe von 
119.000,- € in das Jahr 2025 zugestimmt.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Glasewitz  

vom 24.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil

04/25 Die Gemeindevertretung beschließt, die  
Finanzierung der Bauleistung für die Maß-
nahme „Sanierung Heizung DGH Glasewitz“. 
Die im Haushalt 2024 auf dem Produkt- 
konto 57301/52313000 geplanten Kosten 
in Höhe von 26.000,00 € sollen gemäß § 15 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in 
das Haushaltsjahr 2025 übertragen sowie  
12.000,00 € für die darüber hinaus anfallen-
den Kosten in den Haushalt 2025 eingestellt 
 werden. Die Demontage der Heizung soll nicht 
erfolgen.

05/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird beschlossen.

Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ihren 
Anlagen auf der Homepage des Amtes Güstrow-
Land unter www.amt-guestrow-land.de veröf-
fentlicht.

06/25 Die Gemeindevertretung Glasewitz beschließt, 
die Pacht für Flächen mit Garagen auf fremden 
Grund und Boden ab 01.01.2025 von 35,00 € auf 
50,00 € festzusetzen.

02/25 Die Gemeindevertretung beschließt, dem Ge-
stattungsvertrag für elektrische Leitungen mit 
der Norddeutschen Energie GmbH & Co. Inf-
rastruktur eno KG, geschäftsansässig in 18230 
Ostseebad Rerik, Straße am Zeltplatz 7, zuzu-
stimmen.

Sprechzeit des Amtsvorstehers: nach telefonischer Vereinbarung

Schiedsperson Frau Dimanski: nach telefonischer Vereinbarung
    Telefon: 038458 52570 oder 0160 8062781
    E-Mail: margret.dimanski@schiedsfrau.de
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Ausschreibung

Grundstück in 18276 Glasewitz, Lindenstraße 28

Das Amt Güstrow-Land schreibt für die Gemeinde Glasewitz 
folgendes bebaute Grundstück zum Verkauf aus:

Gemarkung Glasewitz
Flur 3

Flurstück 41
Teilfläche von ca. 1.850 m²

Mindestgebot: 47.900 €

Auf Folgendes wird hingewiesen:

- das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus (ehem. Guts-
haus) und einem Nebengebäude bebaut; das stark sanierungs-
bedürftige Gebäude wurde ca. 1820 errichtet und nach 1990 
nur teilweise modernisiert

- eine teilweise Vermietung des Gebäudes liegt vor
- Angebote werden nur unter Vorlage eines Vorhabenplanes 

inkl. Zeitplan berücksichtigt (bei Nichteinhaltung Rückkauf-
recht der Gemeinde!); sollte für das Vorhaben ein größeres 
Grundstück benötigt werden, würde die Gemeinde ggf. weitere 
Flächen des Flurstücks 41 zusätzlich veräußern

- die Vermessung hat der Käufer auf seine Kosten in Auftrag 
zu geben

- ein Verkehrswertgutachten (Stichtag 06.11.2024) liegt vor
- alle Vertragsdurchführungskosten (Notar u.a.) trägt der Käufer
- es wird eine Beleihungsvollmacht von maximal 500.000 € 

gewährt
- die Ausschreibung stellt keine Ausschreibung nach VOB/

UVgO dar
- alle notwendigen Unterlagen sind im Amt, unter vorheriger 

Terminabsprache, einsehbar

Die Ausschreibung wird am 01.04.2025 eröffnet. Gebote können 
innerhalb einer Frist bis zum 30.06.2025 abgegeben werden. Aus-
schlaggebend für die Fristwahrung ist der Poststempel. Anträge 
sind mit einem Gebot, welches mindestens 47.900,00 € (Min-
destgebot) betragen muss, in einem verschlossenen Umschlag 
mit dem Vermerk „Nicht öffnen! Ausschreibung Grundstück in 
Glasewitz, Lindenstraße 28“ an das Amt Güstrow-Land, SB Lie-
genschaften, Haselstraße 4 in 18273 Güstrow, zu richten. Werden 
mehrere Gebote abgegeben, behält sich die Gemeinde Glasewitz 
die Durchführung eines Bieterverfahrens vor. Angebotsklauseln, 
die eine automatische Steigerung des Kaufpreises beinhalten, 
sofern ein anderer Kaufinteressent einen höheren Kaufpreis bie-
tet, werden nicht gewertet. Die Vergabe steht unter Vorbehalt der 
Zustimmung der politischen Gremien.

Die Gemeinde Glasewitz behält sich das Recht vor, die Aus-
schreibung ohne Angaben von Gründen jederzeit für ungültig 
zu erklären.

Güstrow, 01.04.2025

Kontakt: Amt Güstrow-Land, Bau- und Ordnungsamt – Abt. Lie-
genschaften, Haselstraße 4, 18273 Güstrow
Ansprechpartnerin: Frau Schießl, Telefon: 03843/69 33 33, E-Mail: 
b.schiessl@amt-guestrow-land.de
Die Ausschreibung ist auf der Homepage des Amtes Güstrow-
Land: www.amt-guestrow-land.de/Bekanntgaben Bau- und Ord-
nungsamt/Bekanntgaben Liegenschaften einsehbar!

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Groß Schwiesow  

vom 31.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil

01/25 Die Hauptsatzung der Gemeinde Groß Schwie-
sow wird beschlossen.
Hinweis: Die Hauptsatzung wird auf der Inter-
netseite des Amtes Güstrow-Land unter der Ad-
resse www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Gutow  

vom 27.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil

01/25 Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl des 
Kameraden Martin Poppe zum Gemeindewehr-
führer zu.
Er wird mit Wirkung vom 27.03.2025 für die 
Dauer von sechs Jahren zum Ehrenbeamten 
ernannt.

02/25 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß  
§ 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 
die Übertragung der nicht verbrauchten Haus-
haltsmittel 2024 in Höhe von 10.000,- € auf dem 
Produktkonto 12600/56150000 in das Jahr 2025.

03/25 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß  
§ 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 
die Übertragung der nicht verbrauchten Haus-
haltsmittel 2024 in Höhe von 31.000,- € auf dem 
Produktkonto 16200/52311000 in das Jahr 2025.

04/25 Die Gemeindevertretung beschließt, die Pacht 
für Flächen mit Garagen auf fremden Grund 
und Boden ab 01.01.2025 von 35,- € auf 50,- € 
festzusetzen.

Nicht öffentlicher Teil

05/25 Die Gemeindevertretung beschließt einem Ge-
stattungsvertrag zuzustimmen.
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Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Kuhs  

vom 15.04.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil
01/25 Die Gemeindevertretung Kuhs beschließt die 

Annahme folgender Geldspenden für den Brand-
schutz:
- 501,00 € von Thomas Bruhn, Zehlendorf 11, 

18276 Kuhs, OT Zehlendorf
- 150,00 € von Frau Iris Mickan-Stahl, Am Stor-

chennest 23, 18276 Kuhs
- 112,00 € von Herrn Paul Wöstenberg, Zu den 

Wiesen 50, 18276 Kuhs
02/25 Eine Abwägung der Stellungnahmen der Träger 

öffentlicher Belange und der Anregungen der 
Bürger zum Entwurf des Lärmaktionsplanes für 
den Ortsteil Kuhs war nicht notwendig, da solche 
nicht eingegangen sind.
Die Gemeindevertretung beschließt den überar-
beiteten Lärmaktionsplan. Der Lärmaktionsplan 
ist dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie nach der Beschlussfassung zuzusenden.

Nicht Öffentlicher Teil
03/25 Dem Erwerb einer Teilfläche von ca. 150 m² aus 

dem Flurstück 40/1 der Flur 1, Gemarkung Zeh-
lendorf wird zugestimmt.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Lohmen  

vom 24.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil
01/25 Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl des 

Kameraden Sven Neumann zum stellv. Gemein-
dewehrführer zu. Er wird mit Wirkung vom 
24.03.2025 für die Dauer von sechs Jahren zum 
Ehrenbeamten ernannt.

02/25 Entgegen genommen werden der Jahresabschluss 
2023 und der Lagebericht für das Wohn- und 
Pflegezentrum „Am Walde“ Eigenbetrieb der 
Gemeinde Lohmen auf der Grundlage des Prüf-
berichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Gehrke Econ GmbH, die einen uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt hat.
Das Jahresergebnis des Wohn- und Pflegezent-
rums „Am Walde“ Eigenbetrieb der Gemeinde 
Lohmen wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 192.248,26 € festgestellt.
Der ausgewiesene und festgestellte Jahresfehl-
betrag des Wohn- und Pflegezentrums „Am 
Walde“ Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen in 
Höhe von 192.248,26 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Klein Upahl schreibt zum nächstmöglichen Zeit-
punkt unbefristet die Stelle in Teilzeit

als Gemeindearbeiterin / Gemeindearbeiter (m/w/d)
aus

Ihr Profil:
• gärtnerische und handwerkliche Fähigkeiten
• selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
• Flexibilität und Engagement
• Führerschein Klasse B erforderlich, C1 und L wün-

schenswert
• Befähigung zur Bedienung von Rasentraktor und Frei-

schneider
• körperliche Belastbarkeit
• Bereitschaft zur Mitarbeit und Vorbereitung von Gemein-

deveranstaltungen

Ihr Aufgabenbereich:
• Unterhaltung der Außenanlagen der Gemeinde
• Landschaftspflege im Gemeindebereich
• Baum- und Heckenschnittarbeiten
• Durchführung von Kleinreparaturen
• Absicherung des Winterdienstes (Gehwege)
• Spielplatz- und Sportplatzpflege
• Wartung und Pflege der Gemeindetechnik
• Fahrten mit dem TSF-W der freiwilligen Feuerwehr zu 

Untersuchungen und Prüfungen

Was bieten wir Ihnen:
• Vergütung von 12,82 Euro brutto pro Stunde
• schnelle Entscheidungswege
• eine unbefristete Stelle mit 19 Stunden im Monat
• flexible Arbeitszeitgestaltung
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Bürgermeisterin Frau 
Andrea Bornemann, Tel. 038458/ 21111, E-Mail: klein-upahl@
amt-guestrow-land.de oder andrea.bornemann@outlook.de.
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte bis zum 15. Mai 2025 an das Amt Güstrow-
Land, - Der Amtsvorsteher -, „Bewerbung Gemeindearbeiter 
(m/w/d)“, Haselstraße 4, 18273 Güstrow.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Aus diesem Grund 
bitten wir, bereits in der Bewerbung auf die Schwerbehinderung 
deutlich aufmerksam zu machen und entsprechende Nachweise 
beizufügen.
Für Ihre Bewerbung erhalten Sie keine Eingangsbestätigung. 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein aus-
reichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass die mit der Bewerbung entstandenen 
Kosten durch uns nicht erstattet werden.
Mit dem Einreichen Ihrer Bewerbung willigen Sie in die Ver-
arbeitung Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten für den 
Zweck des Bewerbungsverfahrens ein. Ihre Bewerbungsun-
terlagen werden nach Abschluss des Verfahrens zu den Ak-
ten genommen und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 
6 Monaten vernichtet. Mit dem Einreichen Ihrer Bewerbung 
erklären Sie hierzu ebenfalls Ihr Einverständnis. Informationen 
zum Datenschutz finden Sie unter www.amt-guestrowland.de/
datenschutzerklaerung.

Andrea Bornemann
Bürgermeisterin
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Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Mistorf  

vom 31.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil
01/25 Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl des 

Kameraden Dirk Marx zum stellv. Gemein-
dewehrführer zu. Er wird mit Wirkung vom 
05.04.2025 für die Dauer von sechs Jahren zum 
Ehrenbeamten ernannt.

02/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ihren 
Anlagen auf der Homepage des Amtes Güstrow-
Land unter www.amt-guestrow-land.de veröf-
fentlicht.

03/25 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß  
§ 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die 
Übertragung der nicht verbrauchten Haushalts-
mittel 2024 in Höhe von 6.085,88 € auf dem 
Produktkonto 54101.52338002 für die Maßnah-
me „Baumpflegemaßnahmen in der Gemeinde 
Mistorf“ in das Jahr 2025.

Nicht Öffentlicher Teil
04/25 Die Gemeindevertretung beschließt einem Ver-

trag zur finanziellen Beteiligung von Kommu-
nen an Windenergieanlagen zuzustimmen.

05/25 Dem Erwerb der Flurstücke 1/3 und 1/4 der  
Flur 4, Gemarkung Goldewin wird zugestimmt.

06/25 Dem Erwerb des Flurstücks 320/1 der Flur 1, 
Gemarkung Augustenruh wird zugestimmt.

07/25 Dem Erwerb eines Eigentümeranteils von 1/4 
des Flurstücks 93/11 der Flur 3, Gemarkung 
Goldewin wird zugestimmt.

08/25 Dem Erwerb der Flurstücke 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 
4/5, 5/1 und 5/2 der Flur 4, Gemarkung Goldewin 
wird zugestimmt.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Mühl Rosin v 

om 27.03.2025
Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil
01/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2025 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung mit ihren An-
lagen wird auf der Internetseite des Amtes 
Güstrow-Land unter der Adresse www.amt-
guestrow-land.de veröffentlicht.

02/25 Die Gemeindevertretung Mühl Rosin beschließt 
gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-
Doppik die Übertragung der nicht verbrauchten 
Haushaltsmittel aus 2024 auf dem Produktkonto 
54101/52338000 für die Maßnahme „Zufahrt 
Schuller in Mühl Rosin“ in das Jahr 2025.

03/25 Dem Betriebsleiter des Wohn- und Pflegezent-
rums „Am Walde“ Eigenbetrieb der Gemeinde 
Lohmen, Herrn Klaus-Torsten Giercke, wird für 
das Wirtschaftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.

04/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ihren An-
lagen auf der Homepage des Amtes Güstrow-Land 
unter www.amt-guestrow-land.de veröffentlich.

05/25 Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- 
und Pflegezentrum „Am Walde“ für das Haus-
haltsjahr 2025 wird in der anliegenden Fassung 
beschlossen.

06/25 Die Gemeindevertretung Lohmen stimmt dem 
Weiterleitungsvertrag sowie der Geschäftsordnung 
des KEEN Greifswald zu.
Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 12.860 
Euro sollen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 
(jeweils 4.286,67 Euro) bereitgestellt werden.

07/25 Die Gemeindevertretung beschließt, die Pacht 
für die Flächen mit Garagen auf fremden Grund 
und Boden ab 01.01.2025 von 35,00 € auf  
50,00 € festzusetzen.

08/25 Die Gemeindevertretung beschließt die Annahme 
folgender Geldspenden:
- 20.000,00 € von der UKA Umweltgerechte 

Kraftanlagen & Co. KG zum Zwecke der Ent-
wicklungszusammenarbeit in der Gemeinde 
Lohmen

- 4.760,00 € von der UKA Umweltgerechte Kraft-
anlagen & Co. KG zum Zwecke der Ortsver-
schönerung in der Gemeinde Lohmen

- 4.687,00 € von der UKA Projektträger GmbH 
& Co. KG zum Zwecke der Entwicklungszu-
sammenarbeit

Öffentliche Bekanntmachung

Beteiligungsbericht 2023 der Gemeinde Lohmen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lohmen hat in ihrer Sit-
zung am 24.03.2025 den Beteiligungsbericht 2023 zur Kenntnis 
genommen.
Der Beteiligungsbericht 2023 der Gemeinde Lohmen wird gemäß 
§ 73 Abs. 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
auf der Internetseite des Amtes Güstrow-Land (www.amt-guest-
row-land.de) unter Bekanntmachungen/Öffentliche Bekanntma-
chungen veröffentlicht.

Lohmen, den 24.03.2025

Dikau
Bürgermeister

Achtung - Vollsperrung
Das Bau- und Ordnungsamt informiert über die Vollsperrung 
einer Gemeindestraße von der Kreisstraße GÜ 20 bis zur Ortslage 
Gerdshagen in der Gemeinde Lohmen ab dem 28.04.2025 bis 
27.06.2025 auf Grund von Straßenbauarbeiten.
Eine Umleitung wird über die GÜ 20 - L 11 (Klein Upahl) nach 
Gerdshagen ausgewiesen.

Bau- und Ordnungsamt
Amt Güstrow-Land
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Bekanntgabe der Beschlüsse -  

Gemeindevertretung Zehna  

vom 17.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil
01/25 Die Gemeindevertretung Zehna beschließt 

gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-
Doppik die Übertragung von 60.000,00 € der 
nicht verbrauchten Haushaltsmittel 2024 auf 
dem Produktkonto 51100.5629000 für die Pla-
nungsleistungen im Vorhaben „Neubau Feuer-
wehrgebäude Zehna“ in das Jahr 2025.

02/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ih-
ren Anlagen auf der Internetseite des Amtes 
Güstrow-Land unter der Adresse www.amt-
guestrow-land.de veröffentlicht

03/25 Die Gemeindevertretung beschließt, die Richt-
linie über die Grundsätze für Geldanlagen des 
Amtes Güstrow-Land (Anlagerichtlinie) anzu-
wenden.

04/25 Die Hauptsatzung der Gemeinde Zehna wird 
beschlossen.
Hinweis: Die Hauptsatzung wird auf der Inter-
netseite des Amtes Güstrow-Land unter der Ad-
resse www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.

05/24 Die Gemeinde Zehna erteilt das Einvernehmen 
zu den ab dem 01.01.2024 geltenden Leistungs-
verträgen zwischen dem Landkreis Rostock als 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und dem Institut Lernen & Leben e.V. als Träger 
der Kindertagesstätte „Die Strolche“ Zehna ge-
mäß § 24 KiföG M-V mit den vereinbarten leis-
tungsbezogenen Entgelten (Brutto-Platzkosten) 
für die Ganztagsbetreuung
- Krippe 1.783,56 €
- Kindergarten 898,96 €.

06/25 Die Gemeinde Zehna erteilt das Einvernehmen 
zu den ab dem 01.01.2024 geltenden Leistungs-
verträgen zwischen dem Landkreis Rostock als 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und dem Institut Lernen & Leben e.V. als Träger 
des Hortes „Die Kellergeister“ Zehna gemäß  
§ 24 KiföG M-V mit den vereinbarten leistungs-
bezogenen Entgelten (Brutto-Platzkosten) für 
die Ganztagsbetreuung
- Hort 429,02 €.

07/25 Die Gemeindevertretung stimmt dem Weiter-
leitungsvertrag sowie der Geschäftsordnung 
des KEEN Greifswald zu. Die erforderlichen 
Eigenmittel in Höhe von 12.860 € sollen für 
die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 (jeweils  
4.286,67 €) bereitgestellt werden.

08/25 Die Gemeindevertretung stimmt der 1. Ände-
rung des städtebaulichen Vertrages zur Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 3 der 
Gemeinde Zehna für den Ortsteil Zehna zu.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Sarmstorf 

 vom 20.03.2025

Drucksachen-
nummer

Beschluss

Öffentlicher Teil
In den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Bau, Verkehr und Umwelt wird als sachkundiger 
Einwohner Herr Meik Bockentin benannt.
Damit ist der Ausschuss mit Frau Sandra Buch-
ner, Herrn David Wöstenberg, Herrn Andre 
Burmeister und Herrn Meik Bockentin besetzt.

01/25 Die Gemeindevertretung Sarmstorf beschließt 
gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-
Doppik die Übertragung von 7.500,00 € der nicht 
verbrauchten Haushaltsmittel 2024 auf dem Pro-
duktkonto 51100.56290000 für die Änderung 
der Ergänzungssatzung „Zu den Wiesen“ in das 
Jahr 2025.

02/25 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2025 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ih-
ren Anlagen auf der Internetseite des Amtes 
Güstrow-Land unter der Adresse www.amt-
guestrow-land.de veröffentlicht.

03/25 Die Gemeindevertretung beschließt die Annah-
me folgender Spenden für die Förderung der 
Jugendhilfe:
- 250,00 € von Herrn Burkhard Krause, Guto-

wer Straße 60, 18273 Güstrow
- 250,00 € von Herrn Kim Julian Giese, Dorf-

straße 48, 18276 Sarmstorf
04/25 Die Gemeinde erteilt das Einvernehmen zu den 

ab dem 01.01.2024 geltenden Leistungsverträgen 
zwischen dem Landkreis Rostock als örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem 
Institut Lernen und Leben e.V. als Träger der 
Kindertagesstätte „Die Glückskäfer“ Sarmstorf 
gemäß § 24 KiföG M-V mit den vereinbarten 
leistungsbezogenen Entgelten (Brutto-Platzkos-
ten) für die Ganztags-Betreuung
- Krippe 1.609,26 €
- Kindergarten 856,23 €.

05/25 Eine Abwägung der Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange und der Anregungen der 
Bürger zum Entwurf des Lärmaktionsplanes 
für den Ortsteil Sarmstorf war nicht notwen-
dig, da solche nicht eingegangen sind. Die Ge-
meindevertretung beschließt den überarbeiteten 
Lärmaktionsplan.
Der Lärmaktionsplan ist dem Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie nach der 
Beschlussfassung zuzusenden.

06/25 Die Gemeindevertretung beschließt, die Pacht 
für Flächen mit Garagen auf fremden Grund 
und Boden ab 01.01.2025 von 35,00 € auf  
50,00 € festzusetzen.

Nicht öffentlicher Teil
07/25 Dem Erwerb des Flurstücks 24/7 (111 m²) der 

Flur 1, Gemarkung Sarmstorf wird zugestimmt.



7. Mai 2025 | Nr. 05/2025 – 7 – Güstrow-Land

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Zehna

Bekannt gemacht wird hiermit der Beschluss der Gemeindever-
tretung Zehna vom 17.03.2025 DS-Nr. 09/25 über die Abwägung 
der Anregungen und Bedenken aus derzBeteiligung der Träger 
öffentlicher Belange zum Entwurf der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung Nr. 3 der Gemeinde Zehna für den Ortsteil Zehna 
und über die erneute Veröffentlichung im Internet und die erneute 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

1. Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange wurden mit folgendem Ergebnis geprüft: - siehe 
Abwägungsprotokoll -.
Das Amt Güstrow-Land wird beauftragt, die Träger öffentli-
cher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von diesem 
Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
Nicht berücksichtigte Anregungen und Bedenken liegen nicht 
vor.

2. Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 3 
der Gemeinde Zehna für den Ortsteil Zehna und die Begrün-
dung werden mit den Änderungen gebilligt.

3. Die geänderten Entwürfe der Satzung und der Begründung 
sind gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut nach § 3 Abs. 2 BauGB 
im Internet zu veröffentlichen und die Stellungnahmen sind 
erneut einzuholen. Die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sollen von der Veröffentlichung im Internet 
auf elektronischen Weg benachrichtigt werden. Die Bereit-
stellung der Unterlagen sowie die Mitteilung hierüber sollen 
ebenfalls elektronisch erfolgen. Sie sind darauf hinzuweisen, 
dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können.

4. Der Inhalt der Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 5 
BauGB ist zusätzlich in das Internet unter www.amt-guestrow-
land.de/ortsrecht/bauleitplanungen einzustellen und die nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen 
(Planentwurf & Begründung) und der Inhalt der Bekanntma-
chung sind über über das zentrale Internetportal des Landes 
dem Bau- und Planungsportal M-V unter dem Pfad https://
bplan.geodaten-mv.de/bauportal/Bauleitplaene zugänglich 
zu machen.

Der geänderte Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
Nr. 3 der Gemeinde Zehna für den Ortsteil Zehna ist gemäß § 3 
Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut zu veröffentlichen. Die 
erneute Veröffentlichung wird gemäß gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 
BauGB verkürzt durchgeführt. Der geänderte Entwurf der Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung Nr. 3 der Gemeinde Zehna 
für den Ortsteil Zehna einschließlich Begründung werden im 
Zeitraum vom

08.05.2025 bis zum 29.05.2025

im Internet unter www.amt-guestrow-land.de/ortsrecht/bauleit-
planung sowie im Bau- und Planungsportal des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern unter dem Pfad https://bplan.geodaten-mv.de/
bauportal/Bauleitplaene einsehbar sein.
Sollte Ihnen eine Einsicht in die Unterlagen per Internet nicht 
möglich sein, haben Sie die Möglichkeit im Amt Güstrow-Land, 
Haselstraße 4, 18273 Güstrow während der Zeiten

montags und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr,
dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und

von 14:00 bis 18:00 Uhr,
donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und

von 14:00 bis 16:00 Uhr

im Raum 205 des Amtes Güstrow-Land, 2. Obergeschoss Einsicht 
in die Unterlagen zu nehmen.

09/25 Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange wurden geprüft. 
Das Amt Güstrow-Land wird beauftragt, die 
Träger öffentlicher Belange, die Anregungen 
vorgebracht haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Nicht 
berücksichtigte Anregungen und Bedenken lie-
gen nicht vor.
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung Nr. 3 der Gemeinde Zehna für den Orts-
teil Zehna und die Begründung werden mit den 
Änderungen gebilligt.
Die geänderten Entwürfe der Satzung und der 
Begründung sind gem. § 4 A Abs. 3 BauGB 
erneut nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu 
veröffentlichen und die Stellungsnahmen sind 
erneut einzuholen. Die Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange sollen von der Veröf-
fentlichung im Internet auf elektronischen Weg 
benachrichtigt werden.

IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt mit öffentlichen Bekanntmachungen der 
Kommunalverwaltung des Amtes Güstrow-Land.

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 
Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
E-Mail: info@wittich-sietow.de, www.wittich.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Amtsvorsteher
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
unter Anschrift des Verlages. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Jan Gohlke 
unter Anschrift des Verlages. 
Der Anzeigenteil befindet sich auf den Seiten 21 bis 28.

Anzeigen: anzeigen@wittich-sietow.de
Auflage: 4.459 Stück; Erscheinung: jeden ersten Mittwoch im Monat
Der Amtskurier kann gegen Erstattung der Versandkosten einzeln oder im 
Abonnement über die Amtsverwaltung bezogen werden.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers 
wieder, der auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen 
und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge 
höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für 
ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom 
Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns 
aus in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können 
wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbe-
zügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

Die nächste Ausgabe  
„Amtskurier Güstrow-Land“

erscheint am  
Mittwoch, dem 4. Juni 2025.

Redaktionsschluss  
ist am Freitag, dem 16. Mai 2025.
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Hinweis zu Zwangsversteigerungen
Die vom Amtsgericht Güstrow festgelegten Termine für 
Zwangsversteigerungen von Immobilien werden auf nachfol-
genden Internetportalen
veröffentlicht:
- www.zvg.com,
- www.immobilienpool.de und
- www.versteigerungspool.de

Interessierte können hier umfangreiche Informationen zu den 
einzelnen Objekten erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung

Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg
-Flurneuordnungsbehörde-

Az.: 30a/5433.3-72-31283

Flurneuordnungsverfahren „Bellin“

Gemeinden: Stadt Krakow am See, Zehna
Landkreis: Rostock

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können von je-
dermann Stellungnahmen zur beabsichtigten Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung Nr. 3 der Gemeinde Zehna für den Ortsteil 
Zehna vorzugsweise elektronisch an j.neugebauer@amt-guestrow-
land.de übermittelt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen 
auch schriftlich per Post an das Amt Güstrow-Land, Bau- und 
Ordnungsamt, Frau Neugebauer, Haselstraße 4, 18273 Güstrow 
oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Das Anhö-
rungsergebnis wird in die weitere Planung einfließen.

Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
die Abgabe von Stellungnahmen auf die geänderten Teile und die 
möglichen Auswirkungen der Änderungen beschränkt ist.

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verfahrensschritte gemäß § 233 Abs. 1 Satz 2 BauGB auf 
Grundlage der zuletzt geänderten Fassung des Baugesetzbuches 
durchgeführt werden.

Zehna, 07.05.2025

Fred Lange
Bürgermeister

Siegel
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III. Überleitungsbestimmungen

Die Nutzung des bzgl. des Eigentums geänderten Besitzflurstücks 
316, Flur 3, Gemarkung Bellin erfolgt als Grünland. Es ist daher 
nicht notwendig, den tatsächlichen Besitz durch eine Überlei-
tungsbestimmung zu verschieben.
Für alle weiteren, von der 1. Änderung der vorläufigen Besitz-
regelung betroffenen Besitzflurstücke regeln die nachstehenden 
Überleitungsbestimmungen die tatsächliche Überleitung in den 
neuen Zustand, namentlich den neuen Übergang des Besitzes und 
der Nutzung der neuen Grundstücke.
Diese Bestimmungen können, soweit sie nicht auf zwingenden 
Gesetzesbestimmungen beruhen, durch abweichende Vereinba-
rungen unter den Beteiligten ersetzt werden. Diese Vereinbarun-
gen sind der Flurneuordnungsbehörde anzuzeigen. In besonderen 
Fällen können von Amts wegen oder auf Antrag Ausnahmen von 
den Überleitungsbestimmungen angeordnet, namentlich die darin 
festgesetzten Fristen abgeändert werden.
Unbeschadet der Widersprüche, die gegen den Flurneuordnungs-
plan bzw. seiner Nachträge innerhalb der Widerspruchsfristen 
 (§ 59 Abs. 2 und 5 FlurbG) vorgebracht werden und wurden, ver-
lieren die Beteiligten den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung 
ihrer Einlagegrundstücke, sobald die darauf stehenden Früchte 
abgeerntet bzw. die Grundstücke geräumt sind.
Als spätester Zeitpunkt für die Aberntung oder Räumung der 
Grundstücke werden folgende Tage bestimmt:
• für frühräumendes Getreide (Sommergetreide, 

Hafer, Wintergerste) 31.08.2025
• für späträumendes Getreide (Weizen, Triticale, Dinkel, 

Roggen) 30.09.2025
• für Hackfrüchte und Feldfutterbau 30.11.2025
• für Mais 15.11.2025
• für Wiesen und Weiden 01.01.2026
• für Ölsaaten 31.08.2025

Die Aberntung bzw. Räumung der Grundstücke muss am Abend 
der vorgenannten Termine beendet sein, soweit keine abweichen-
den Vereinbarungen zwischen den Beteiligten getroffen wurden.
An dem darauffolgenden Tag kann der Empfänger der Flächen 
mit deren Bestellung beginnen.
Die Flurneuordnungsbehörde kann auf Antrag nach entsprechen-
der Androhung die noch nicht abgeräumten Reste der Ernte auf 
Gefahr und Kosten des bisherigen Eigentümers fortschaffen lassen.
Die zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums (Verän-
derungssperre gem. § 34 Flurbereinigungsgesetz) bestehen 
weiterhin, da der Flurneuordnungsplan noch nicht unan-
fechtbar ist!
1. Das bedeutet:

Bis zur Ausführung des Flurneuordnungsplanes (§ 61 LwAn-
pG) gelten auch noch nach Erlass der vorläufigen Besitzrege-
lung (§ 61a LwAnpG) oder der vorzeitigen Ausführungsan-
ordnung (§ 63 FlurbG) weiterhin folgende Einschränkungen, 
sofern in diesen Überleitungsbestimmungen nichts Anderes 
festgesetzt ist:
1.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zu-

stimmung der Flurneuordnungsbehörde nur Änderungen 
vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören.

1.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangter-
rassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustim-
mung der Flurneuordnungsbehörde errichtet, hergestellt, 
wesentlich verändert oder beseitigt werden.

1.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, 
Hecken, Obstbäume und Beerensträucher dürfen nur in 
Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Flurneuord-
nungsbehörde beseitigt werden.

1. Änderung der vorläufigen Besitzregelung 
vom 13.01.2022 gemäß § 61a  

Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418) 
 mit späteren Änderungen

I. Anordnung

1. Im Flurneuordnungsverfahren „Bellin“, Landkreis Rostock 
wird gemäß § 61a Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAn-
pG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 
(BGBl. I S. 1418) mit späteren Änderungen die 1. Änderung 
der vorläufigen Besitzregelung mit Wirkung zum
26. März 2025, 00.00 Uhr,
mit folgender Änderung angeordnet:
1. Die Besitzflurstücke 144 und 145, Flur 2, Gemarkung 

Bellin werden der ONR 3 zugeteilt.
2. Das Besitzflurstück 394, Flur 3, Gemarkung Bellin wird 

der ONR 3 und das Besitzflurstück 306, Flur 3, Gemar-
kung Bellin der ONR 102 zugeteilt.

3. Das Besitzflurstück 298, Flur 1, Gemarkung Marienhof 
wird der ONR 3 und das Besitzflurstück 301, Flur 1, 
Gemarkung Marienhof der ONR 102 zugeteilt.

4. Das Besitzflurstück 316, Flur 3, Gemarkung Bellin wird 
an die ONR 111 zugeteilt.

Die betroffenen Beteiligten mit den Ord.-Nrn. 3, 102 und 111 
werden hiermit in den Besitz der neuen Grundstücke (Abfindungs-
grundstücke) vorläufig eingewiesen.
Die endgültigen Nachweise für Fläche und Wert der neuen bzw. 
geänderten Flurstücke liegen vor.
Sie können im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg, Dienststelle Bützow bzw. im Vermes-
sungs- und Ingenieurbüro A. Golnik, Lise-Meitner-Ring 7, 18059 
Rostock nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.

II. Begründung

Mit der 1. Änderung der vorläufigen Besitzregelung wird den vor-
getragenen Arrondierungswünschen der ONR 102 auf Verlegung 
der Wirtschaftsflächen (Besitzflurstücke 144 und 145, Flur 2, 
Gemarkung Bellin) auf die östliche Kreistraßenseite entsprochen. 
In der vorläufigen Besitzregelung vom 13.01.2022 wurden diese 
Besitzflurstücke noch westlich der Kreisstraße zugeteilt.
Die Ord.-Nrn. 3 und 102 einigten sich bedingungslos auf die neue 
Zuteilung (Verlegung der Besitzflurstücke der ONR 102 auf die 
östliche Kreistraßenseite mit Flächenausgleich südlich des Weges 
nach Steinbeck).
Mit der 1. Änderung der vorläufigen Besitzregelung wird weiterhin 
die Grundlage zur Bewirtschaftung des Besitzflurstücks 316, Flur 
3, Gemarkung Bellin durch die ONR 111 nach Rücknahme der 
Klage der ONR 111 vor dem OVG Greifswald geschaffen.
Am 19.12.2024 wurde der Ord.-Nrn. 111 die neue Feldeinteilung 
Vor-Ort erläutert und angezeigt.
Die ONR 3 und 102 verzichteten auf eine Anzeige der neuen 
Feldeinteilung.
Die 1. Änderung umfasst nur Teile des Flurneuordnungsgebietes 
und beeinträchtigt die Wertgleichheit der Neuzuteilung der rest-
lichen Beteiligten nicht.

Hinweis:
Die rechtlichen Wirkungen der 1. Änderung der vorläufigen Be-
sitzregelung enden mit der Ausführung des Flurneuordnungspla-
nes (§ 61 FlurbG), die den Zeitpunkt bestimmt, an dem der im 
Flurneuordnungsplan vorgesehene neue Rechtszustand an die 
Stelle des bisherigen tritt.



Güstrow-Land – 10 – 7. Mai 2025 | Nr. 05/2025

 
6/8 

  

 
7/8 

  

1.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemä-
ßen Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustim-
mung der Flurneuordnungsbehörde. Die Zustimmung 
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde 
erteilt werden.

2. Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift Nr. 1.3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurneuordnungsbehörde Ersatzpflan-
zungen anordnen.

3. Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. 1.1 und 1.2 Ände-
rungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt 
worden, so können sie im Flurneuordnungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurneuordnungsbehörde kann den 
früheren Zustand nach § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, 
wenn dies der Flurneuordnung dienlich ist.

4. Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. 1.4 vor-
genommen worden, so kann die Flurneuordnungsbehörde 
anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abge-
holzte Fläche wieder ordnungsmäßig aufzuforsten hat.

5. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Nrn. 1.2, 1.3 und 
1.4 sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet 
werden können (§ 154 FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die 1. Änderung der vorläufigen Besitzregelung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Staatli-
chen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock erhoben werden.
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b) Veränderung des Pachtzinses oder ähnliches bei einem 
Wertunterschied zwischen altem und neuem Pachtbesitz 
(§ 70 FlurbG) und

c) Auflösung des Pachtverhältnisses bei wesentlicher Er-
schwerung in der Bewirtschaftung des Pachtbesitzes auf-
grund der Änderungen durch den Freiwilligen Landtausch 
(§ 70 Absatz 2 FlurbG)

nur binnen einer Frist von drei Monaten seit dem ersten Tage 
der öffentlichen Bekanntmachung dieser Anordnung gestellt 
werden. In den Fällen zu c) ist nur der Pächter antragsbe-
rechtigt.

Gründe:
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbare 
Tauschplan. Seine Ausführung war gemäß § 103f Abs. 3 S. 2 und 
3 FlurbG anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Amt für Land-
wirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, Sitz Rostock oder 
dessen Außenstelle, Sitz Bützow, erhoben werden.

Bützow, den 23.04.2025

Digitale Lichtbilder für Ausweise  
ab 1. Mai 2025 verpflichtend

Das Amt Güstrow-Land weist darauf hin, dass auf Grund ei-
ner gesetzlichen Änderung ab dem 01.05.2025 ausschließlich 
digital vorliegende biometrische Lichtbilder (Passbilder) für 
die Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen und auch 
für vorläufige Dokumente genutzt werden dürfen. Ziel dieser 
Reform ist es, die Sicherheit und Qualität biometrischer Fotos 
zu erhöhen und Manipulationen (Morphing) zu verhindern.

Was ändert sich ab dem 01.05.2025?

Passbilder dürfen ausschließlich im Einwohnermeldeamt des 
Amtes Güstrow-Land oder digital von Fotografen und Dienst-
leistern erstellt werden, die eine entsprechende Zertifizierung 
im E-Passfoto-System besitzen. Die Gebühr für das Erstellen 
eines digitalen biometrischen Passbildes liegt bei 6,00 €. Ein 
Ausdruck der Bilder ist nicht möglich.
Ihr Foto vom Fotografen oder dem Dienstleister wird ver-
schlüsselt über das E-Passfoto-System in eine sichere Cloud 
übertragen. Bei Vorlage des durch den Fotografen oder Dienst-
leister an den Bürger ausgehändigten QR-Code wird es direkt 
an die zuständige Behörde sicher und verschlüsselt übermittelt 
und kann sofort verwendet werden.

Einwohnermeldeamt
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StALU Mittleres Mecklenburg
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock

Freiwilliger Landtausch „Plaaz-Glasewitz“
Gemeinden Plaaz, Glasewitz
Landkreis Rostock
Az.: 5433.2-72-31974

Öffentliche Bekanntmachung

Ausführungsanordnung

1. Im Freiwilligen Landtausch „Plaaz-Glasewitz“ wird hiermit 
die Ausführung des Tauschplanes angeordnet (§ 103f Abs. 3 
S. 2 und 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)).

2. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und 
damit der rechtlichen Wirkungen des Tauschplanes wird der 
15.04.2025, 00:00 Uhr festgesetzt.
Zu diesem Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der 
Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grundstücke 
betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden 
(§ 49 Flurbereinigungsgesetz [FlurbG]), an die Stelle der alten 
Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, 
die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren 
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über.

3. Mit dem Eintritt des neuen Rechtszustandes gehen zugleich 
der Besitz und die Nutzung der Tauschgrundstücke über.

4. Haben Festsetzungen des Tauschplans Auswirkungen auf 
Nießbrauchs- oder Pachtverhältnisse können Anträge auf
a) Verzinsung einer Ausgleichszahlung, die der Empfänger 

der neuen Grundstücke für eine dem Nießbrauch unter-
liegende Mehrzuteilung von Land zu leisten hat (§ 69 
FlurbG),
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Jeden Mittwoch von 19.30 - 21:00 Uhr  
findet unser Line Dance-Training  
im Vereinssaal in Ganschow statt

Seit Oktober 2006, bis auf eine kurzzeitige Ausnahme, üben 
wir in Ganschow und sind eine kleine lustige Truppe, die 
gerne noch Interessierte sucht.
Es kann jeder mitmachen, egal welches Alter oder Ge-
schlecht. Neugierige, Anwohner oder Gäste können gerne 
auch einfach mal zum Zuschauen vorbeikommen.
Der Tanzboden im Saal mit den Holzdielen ist ideal zum 
Tanzen.
Bei Bedarf treten wir auch zu Jubiläumsfeiern, Dorffesten 
etc. auf.
Also, wer sich interessiert, rein in die Boots und ab nach 
Ganschow zum Line Dance.
Telefonisch erreicht ihr uns über Birgit Eckstein: 
Handy 015901196022

Birgit Eckstein

Gartenabfälle und Grünschnitt gehören nicht 
in den Straßengraben oder an den Wegrand!

Für die Entsorgung von Gartenabfällen und Grünschnitt ist jeder 
Einwohner selbst verantwortlich. Bestenfalls kommen diese Sa-
chen in die „Grüne Tonne“.

Es ist sehr unschön, wenn Abfälle im/am Lenzer Weg oder im Stra-
ßengraben an der L11 entsorgt werden. Straßengräben z. B. haben 
eine Funktion, die bei einer „Befüllung“ nicht mehr gegeben ist.
Nicht nur für die einheimischen Naturfreunde und Spaziergänger, 
auch für Urlauber, wird ein unschönes Bild von unserer tollen 
Umgebung gezeigt.
Ich bitte die Verursacher, diese Aktivitäten zukünftig zu unter-
lassen.

Vielen Dank und viele Grüße

Andrea Bornemann

Für die Störungsbeseitigung in der Trinkwasserversorgung 
und in der Abwasserentsorgung erreichen Sie uns:
EURAWASSER Nord GmbH
Am Augraben 2
18273 Güstrow/Glasewitzer Burg
Tel.: 03843 77600
Homepage: http://www.eurawasser-nord.de
E-Mail: info@eurawasser-nord.de

Wichtige Mitteilung zur Wasserzähler-
wechselung in Karcheez und Mühl Rosin

EURAWASSER Nord GmbH
Am Heidekamp 9, 18246 Bützow

Sehr geehrte Kunden,
im Mai 2025 findet von Montag - Freitag, in der Zeit von 
8:00 - 15:00 Uhr die Wechselung der Wasserzähler nach 
Eichgesetz, in den Ortslagen
18276 Karcheez (Gemeinde Gülzow-Prüzen)
18276 Mühl Rosin (Gemeinde Mühl Rosin)
statt.
Hierzu bitten wir, den Mitarbeitern der EURAWASSER Nord 
GmbH, den Zutritt zur Messeinrichtung zu gewähren. Die 
Mitarbeiter der EURAWASSER Nord GmbH sind mit einem 
Dienstausweis ausgestattet.
Bei Rückfragen erreichen sie uns unter unserer Servicenum-
mer 038461/ 5918 0

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihre EURAWASSER Nord GmbH

Wichtige Mitteilung zur Wasserzähler-
wechselung in Rum Kogel

EURAWASSER Nord GmbH
Am Heidekamp 9, 18246 Bützow

Sehr geehrte Kunden,
im Juni 2025 findet von Montag - Freitag, in der Zeit von 
8:00 - 15:00 Uhr die Wechselung der Wasserzähler nach 
Eichgesetz, in den Ortslagen
18276 Rum Kogel (Gemeinde Reimershagen)
statt.
Hierzu bitten wir, den Mitarbeitern der EURAWASSER Nord 
GmbH, den Zutritt zur Messeinrichtung zu gewähren. Die 
Mitarbeiter der EURAWASSER Nord GmbH sind mit einem 
Dienstausweis ausgestattet.
Bei Rückfragen erreichen sie uns unter unserer Servicenum-
mer 038461/ 5918 0

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihre EURAWASSER Nord GmbH
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Für die zukünftige Herstellung von Schafwollepellets als nachhal-
tiger organischer Dünger laufen derzeit auch die nächsten Schritte 
für eine praktische Umsetzung. Ziel ist noch in diesem Jahr eine 
kleine Musterproduktion in Betrieb zu nehmen und den Vertrieb 
zu starten. Da die Schafwolle unter die Verordnung für tierische 
Nebenprodukte fällt, wurde mit den zuständigen Mitarbeitern 
des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit 
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern und der zuständigen 
Amtstierärztin des Landkreises Rostock beraten, was bei Lage-
rung, Beförderung und Verarbeitung der Wolle nach der Verord-
nung zu beachten ist. Derzeit wir der Antrag auf die Zulassung 
der kleinen Musterproduktion vorbereitet, für den unter anderem 
auch mikrobiologische Untersuchungen notwendig sind. Die Er-
gebnisse der Versuchspelletierung, die konstruktiven Gespräche 
mit dem Landesamt und vor allem die gute Resonanz zu den 
Pellets von Schäfern und potentiellen Kunden auf verschiedenen 
Veranstaltungen zeigen das Potential. Dies stimmt optimistisch, 
dass auch dieses Thema nach Auslaufen des geförderten Projektes 
in diesem Jahr weitergeführt wird.
Dies sind nur zwei Beispiele von den laufenden Aktivitäten, so 
dass nach den zwei Jahren zur Arbeit der Zukunftswerkstatt ein 
positives Zwischenfazit gezogen werden kann. Ermöglicht wurde 
dies durch die Unterstützung der Gemeindevertretung und dem 
Engagement der Akteure vor Ort in Lohmen. Damit kann die 
Zukunftswerkstatt Lohmen auch als Vorbild für andere Kom-
munen und Gemeinden sein, wie es gelingen kann die Wachs-
tumspotentiale der Region zu mobilisieren und zu stärken, die 
Region zu einem Kristallisations- und Ansiedlungspunkt mit einer 
Willkommenskultur für bisherige und zukünftige Partner weiter-
zuentwickeln sowie die Attraktivität der Region für Einwohner 
und Besucher zu steigern.

gefördert aus dem Regionalbudget
Region Rostock 2022 - 2025

Auf zur Insel Mön in Dänemark
Der Termin steht fest und das Programm ebenfalls.
Am 14. Mai 2025 geht die traditionelle Ausfahrt der Seniorin-
nen und Senioren der Gemeinden Lohmen und Reimershagen 
unter der Führung von Bürgermeister Dikau zur Insel Mön in 
Dänemark.
Es sind besonders die Kreidefelsen, die höher sind als auf der 
Insel Rügen, die Mön weltbekannt gemacht haben.
Start ist an diesem Tag um 07.45 Uhr mit einem modernen 
Reisebus in Richtung Rostock auf die Fähre nach Gedser. Wäh-
rend der Überfahrt nach Dänemark gestaltet jeder Teilnehmer 
den Aufenthalt auf dem Fährschiff nach seinen Bedürfnissen.
Nach der Ankunft in Gedser geht die Fahrt weiter in Richtung 
zur Insel Mön. Dort angekommen, gibt es ein gemeinsames 
Mittagessen in einer Gaststätte. Danach ist ein wenig Kondition 
gefragt, wenn man den höchsten Punkt der Klippen erreichen 
will, von dem aus einem ein großartiger Blick über die Ostsee 
erwartet. Natürlich gibt es auch auf dem unteren Plateau genug 
Interessantes zu sehen und zu erleben.
Der persönliche Teilnehmerbeitrag beträgt diesmal 25,00 €. 
Enthalten sind daran die Kosten für den Bus, die Fähre und 
das gemeinsame Mittagessen.

Teilnahmemeldungen nimmt von Montag bis Donnerstag die 
Touristinformation unter der Nummer 038458-20040 oder per 
Mail bis zum 08. Mai 2025 unter lohmen-herz-mecklenburg@t-
online.de entgegen.

Gerhard Beese

Kaffeenachmittag in Klein Upahl
Am 15.05.2025, um 14.30 Uhr findet der nächste gemüt-

liche Kaffeenachmittag mit selbstgebackenem Kuchen im 
Gemeindezentrum statt.

Interessierte Klein Upahler, Bekannte und Freunde  
sind herzlich dazu eingeladen.

Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche oder einfach mal, 
 um Ihre Nachbarn zu treffen. Auch Karten- u 

nd Brettspiele stehen bereit.

Herzlichst

Ihre Andrea Bornemann

Neues aus der Zukunftswerkstatt

Vor zwei Jahren am Samstag, den 29. April 2023 wurde am Tag 
der erneuerbaren Energie und des XIII. Mecklenburger Schaf-
schurfestes das Projekt der Zukunftswerkstatt feierliche im Alten 
Tanzsaal gestartet.
In diesen zwei Jahren wurde vom Team der Zukunftswerkstatt 
gemeinsam mit den Bürgern und den Kooperationspartner eine 
Reihe von Ideen entwickelt und Aktivitäten angeschoben. Das ge-
förderte Projekt hat noch eine kurze kostenneutrale Verlängerung 
erhalten, läuft dann jedoch spätestens in dieser Form im August 
aus. Die Beteiligten sind jedoch sehr optimistisch, dass ganz im 
Sinne des Projekttitels „Zukunftswerkstatt- Seeblickregion 2030“ 
ein großer Teil die Themen zukünftig weiterverfolgt und zur Um-
setzung kommen.
Ein Beispiel hierzu ist der „Kindergesundheitswald“. Durch das 
große Engagement der Beteiligten, wie dem Landesforst MV, dem 
Team der Kita und des Hortes Lohmen inkl. Eltern und Kindern, 
der Regionalen Schule Zehna, den eingebundenen Experten in 
der Zukunftswerkstatt sowie dem Sponsoring durch die UKA 
Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG konnte nun da-
mit angefangen werden, die Idee zur Umgestaltung des Waldes 
in die Tat umzusetzen. Damit kann den Kindern zukünftig ver-
stärkt frühzeitig ein nachhaltiger Zugang zur Natur, gesunder 
Lebensweise und klimarelevanter Bildung ermöglichen werden. 
Mit den ersten Aufräumarbeiten und der ersten Pflanzaktion am 
25. April sind die ersten Erfolge sichtbar. Ebenfalls vereinbarten 
die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern und der Ge-
meinde Lohmen eine langfristige Kooperation zur Umsetzung 
dieses Vorhabens.



Güstrow-Land – 14 – 7. Mai 2025 | Nr. 05/2025

Panzerwiese und Grenzhecke, das sind Namen, die nur Karower 
und Sarmstorfer kennen. Der Jugendwart Mathias Nickel hat bei 
meinem Anruf sofort die Jugendfeuerwehr aktiviert. Der Verant-
wortliche Christian Gerds hat seine Jungen und Mädels gut im 
Griff. Die zukünftigen Löschmeister konnten ihr Können auf der 
Kampfbahn „Panzerwiese - Biogasanlage“ voll ausspielen. Die 
Sarmstorfer hatten das größte Team mit 26 Teilnehmern, und 
zusammen mit den Sarmstorfer Bauern konnten Bereiche vom 
Bodenreformdenkmal an der Grenze zu Kuhs bis zur Biogasanlage 
vor Güstrow besammelt werden. Explizit bedanken möchten sich 
die Sarmstorfer bei den „Besuchern“ der Grenzhecke. Dabei geht 
großes Lob an den „Grünschnitt im Plastiksacklasser“, es sei eine 
Freude die kleinen Schnipsel des Plastiksacks aufzusammeln.
Es weht ein neuer Wind in Lüssow. Im vergangen Jahr war Lüssow 
mit nur kläglichen 5 Sammlern unterwegs. Das hatte selbst die 
schlechtesten Erwartungen unterboten, doch Lüssow brillierte 
diesmal mit 18 fröhlichen Müllis. Ausgestattet mit dem Traktor der 
Lüssower Bauern teilte sich der bunte Haufen in drei Abteilungen. 
Vom Hof Möller aus wurde der Wald Richtung Schleuse abgesucht. 
Die Jäger und Sammler weisen nochmals darauf hin, dass die 
Wildtiere recht gut ohne alte Kühlschränke auskommen. Bei der 
Umrundung des Bauernsees sind natürlich Überreste des Sommers 
gut zu finden, so berichtete das Team um Dietmar Walm von einer 
gleichmäßig verteilten Flaschendecke auf ihrem Sammelweg.
Das Strenzer Team um Jan Dreyer bestand um 10 Minuten vor 9 
Uhr nur aus seiner Tochter und seinem Schwiegervater. Doch die 
Strenzer ließen sich nicht lumpen. Punkt 9 Uhr konnte Jan ein 
Team von 15 wild entschlossenen Strenzern melden. Die Hun-
debesitzer wussten es schon vorher, die Stichstraße nach Neu 
Strenz hat es wieder in sich. Frühblüher überall! So fand man den 
„Sommer-Reifen-Krokus“ und die „Asbest-Glöckchen“ wieder 
an ihrer angestammten Stelle. Der Stolz der Strenzer war kaum 
noch zu toppen, als sie dann auch noch die seltene flachwurzende 
„Dachpappen-Geranie“ erblicken durften. Auch wenn der Verant-
wortlich Jan Dreyer seine gesamte Autorität einsetzte, um diese 
Geschöpfe der Natur an Ort und Stelle zu lassen, er konnte die 
Faszination der Strenzer nicht bremsen, die diese Gewächse ohne 
Hemmungen der Natur entrissen.

Die Karower und die Flaschen. Das dritte Jahr der Müllsammlung 
zeigt in Karow seine Wirkung. Es wurde deutlich weniger Müll 
gesammelt. Die Teams konnten nicht nur die Nebenstraßen absu-
chen, auch die Hauptstraßen wurden von den Erwachsenenteams 
abgesucht. Nur die Flaschen waren um Karow / Lüssow besonders 
stark vertreten.

Endlich Frühling!
Nun ist der Frühling angekommen,
die fleißigen „Bienchen“ hatten sich viel vorgenommen.
Frühjahrsputz im Club stand auf dem Plan,
so fing man dann auch mutig an.
Alle Fenster wurden plötzlich blitzblank,
dann machte man sich an so manchen Schrank.
Einiges lag wohl schon lange dort,
etliches warf man dann schließlich fort.
In der Besenkammer lag so manches rum,
„Boris Becker“ fand man nicht, wie dumm!
Zum Osterfrühstück gab es leckeres Essen,
auch die Ostereier hatte man nicht vergessen.
„Osterwasser“ in Form von Eierlikör
das zu erraten war nicht schwer.
Norbert hatte sich für uns extra schick gemacht
und seine neue Jacke mitgebracht.
„Bingo“ fiel diesmal leider aus,
denn Astrid war gerade nicht zu Haus.
Aber ich hatte ein paar Witze mitgebracht,
so haben alle herzlich gelacht.
Willkommen sagen wir dann im Mai,
mag alles gelingen, ich bin wieder dabei.

Monika Ricker

Von Jenen, die auszogen  
den Müll zu jagen

Müllsammeln durch Weitersagen. Der Geheimtipp für den diesjäh-
rigen Morgen nach den Frauentagsfeiern war nicht zu toppen. Per 
WhatsApp-Status verbreitete sich die Ankündigung. Die Jäger der 
Jagdgenossenschaften Lüssow, Schwiesow und Mistorf/Siemitz 
riefen zur dritten Müllsammelaktion.
Es ist Freitag vor dem samstäglichen Frauentag. Eine Warnung mit 
Augenzwinkern ging an alle Frauen per WhatsApp raus: - Samstag 
ist Frauentag „Ihr könnt nicht einkaufen - aber seit unbesorgt, ihr 
könnt am Sonntag mit uns Müll sammeln.“
Der erste Daumen kam aus Groß Schwiesow. Henning Dettmann 
meldetet zuerst: „Wir sind dabei!“. Gleich darauf kam auch der 
Daumen aus Klein Schwiesow von Kristine Appel. Die beiden 
Schwiesower Verantwortlichen hatten ganze Arbeit bei der Wer-
bung geleistet. Sie hatten ihre Mannschaften von 14 Mülljägern 
in 2024 auf 24 in diesem Jahr aufgestockt. Um noch ein weiteres 
Zahlenspiel hervorzukramen, hatte die Schwiesower Gemeinde 
die höchste Aktivierungsquote. Von 294 Bürgern der Gemeinde 
konnten 8,2% für die Mülljagd motiviert werden.
Mistorf rüstet auf - zum Glück nur mit den Müllsammlern. Der 
Verantwortliche Peter Huckstorf hat seine Teilnehmer mehr als 
verdreifacht. Mit insgesamt 10 Müllis zog er durch das Mistorfer 
Umland. Und solche Anstrengungen zahlen sich natürlich aus. 
So wurde durch akribische Suche endlich die Originalmaske von 
Fantomas Junior aufgespürt. Die kurze Rücksprache mit Louis de 
Funès ergab, dass dies wirklich ein Original sei.
In Goldewin gibt es keine Flaschen mehr! Im Jahr 2023 mußte 
der Verantwortliche Mathias Nickel mit seinem 3 Mann Team 
noch 300 Flaschen ersammeln. Diesmal waren es nur 17! Die 
Goldewiner hatten ihr Jägerteam ebenfalls verstärkt. Mit 10 Teil-
nehmern konnten die Goldewiner als Erster in Karow anschlagen 
und Vollzug melden.
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Der WhatsApp-Kanal der Gemeinde Sarmstorf kann ganz einfach 
über den QR-Code abonniert werden.

Nach Verwendung des Links einfach oben rechts auf „Abonnieren“ 
klicken. Benachrichtigungen für neue Nachrichten sind standard-
mäßig ausgestellt. Wer eine kurze Mitteilung erhalten will, wenn 
eine neue Nachricht im Kanal verschickt wurde, kann die Benach-
richtigungen durch einmaligen Klick auf das durchgestrichene 
Glockensymbol aktivieren. Ebenso können die Benachrichtungen 
auf diese Weise auch wieder deaktiviert werden.
Der gemeindeeigene WhatsApp-Kanal ersetzt nicht die Schauta-
feln, die Internetseite über das Amt Güstrow-Land oder den Amts-
kurier, sondern ergänzt sie als weiteren direkten Informationsweg 
für Nachrichten aus den Gemeinden Sarmstorf und Bredentin.
Aktuell ist der WhatsApp-Kanal der Gemeinde Sarmstorf noch 
nicht über die Kanalsuche bei WhatsApp zu finden.“

Kim Julian Giese
Bürgermeister

Hier nun ein Statistik: In den Gemeinden in denen gesammelt 
wurde leben cirka 2000 Menschen, davon waren 120 zum Müll-
sammeln. Es wurden circa 700 Flaschen gesammelt, das sind circa 
300 weniger als vor 2 Jahren.
Für die nicht allzu langfristige Planung entschuldige ich mich 
hiermit. Allerdings haben die Dorfverantwortlichen das sehr gut 
ausgeglichen. Es waren trotz meiner „Schlamperei“ mehr Teil-
nehmer als im Vorjahr. Dieser Fauxpas soll nicht noch einmal 
passieren. Der Frauentag 2026 fällt auf einen Sonntag. Da die 
Müllsammelaktion immer am Sonntag nach Frauentag ist, steht 
der 15. März 2026 schon als nächster Termin für die Müllsamme-
laktion fest. Nochmals sagen die Jäger und Bauern der Umgebung 
vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.

Mario Batarow

Ab sofort auf Whatsapp -  
jetzt Kanal abonnieren

„Die Gemeinde Sarmstorf nutzt nun den Messenger-Dienst 
„WhatsApp“ zur Verbreitung von Informationen. Dazu hat die 
Gemeindevertretung einen eigenen WhatsApp-Kanal gestartet.
Im Prinzip funktionieren WhatsApp-Kanäle wie Newsletter. Mit 
dem Unterschied, dass Abonnentinnen und Abonnenten dort mit 
Emojis auf Nachrichten reagieren können. Ein Beitrag kann nicht 
kommentiert werden, aber ganz einfach per WhatsApp mit anderen 
Menschen geteilt werden.
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04.06.2025
15:00 Uhr Kaffeenachmittag, 

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
jeden Montag
17:00 - 18:00 Uhr Fußball für Schulkinder, 

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10
jeden Dienstag Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10
17:00 - 19:00 Uhr Tischtennis für Kids (ab 9 Jahre)
19:00 - 22:00 Uhr Tischtennis-Training, Gülzower Sportverein
jeden Mittwoch Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10
08:30 - 09:30 Uhr Seniorensport Fit bis 100
16:30 - 17:30 Uhr Kindersport für alle Kleinen von 3 bis 6 

Jahren
19:00 - 20:00 Uhr Fitness für jedermann von Aerobic bis 

Zirkeltraining, Kursplan unter: www.
guelzower-sportverein.de/frauensport/

jeden Donnerstag
19:00 - 22:00 Uhr Tischtennis - Mannschaftstraining, 

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
jeden Sonntag
10.00 - 12.00 Uhr Fußball mit den Freizeitkickern, Sport- und 

Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10

Alle geplanten Veranstaltungen der Gemeinde Gülzow-Prüzen 
finden Sie unter: https://www.amt-guestrow-land.de/gemeinden/
veranstaltungen/veranstaltungen-guelzow-pruezen.html

Information
Die Räume des Sport- und Kulturtreffs in Gülzow können für 
Sport- bzw. Veranstaltungen aller Art gemietet werden. Wenn Sie 
Interesse an der Anmietung haben, wenden Sie sich bitte an den 
Bauhof, Tel.: 0160/2301123 oder per Mail: deinbauhof@gmail.
com.
Das Gemeindehaus Prüzen kann für Veranstaltungen aller Art 
gemietet werden. Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, 
wenden Sie sich bitte an Frau Klee, Tel.: 038450 20547.
Entsprechendes Geschirr und Einrichtung sind in beiden Häusern 
vorhanden. Weitere Informationen finden Sie in den Benutzungs- 
und Entgeltordnungen beider Häuser unter www.amt-guestrow-
land.de/ortsrecht.

Gemeinde Gutow
jeden 1. und 3. Dienstag
16:00 - 18:00 Uhr Sprechstunde der Bürgermeisterin, 

Dorfbegegnungsstätte „Mühle“
jeden 3. Dienstag
16:00 - 17:00 Uhr Sprechstunde der Wohnungsverwaltung, 

Dorfbegegnungsstätte „Mühle“
jeden Mittwoch
18:00 - 19:00 Uhr Frauensport mit Uta, Saal in Ganschow
19:30 - 21:00 Uhr Line Dance-Training, Vereinssaal Gan-

schow,
Siehe Artikel auf Seite 12

Gemeinde Klein Upahl
15.05.2025
14:30 Uhr Kaffeenachmittag, Gemeindezentrum,

Siehe Artikel auf Seite 13
jeden 1. Dienstag
18:00 - 19:00 Uhr Sprechstunde der Bürgermeisterin, 

Gemeindezentrum
jeden Mittwoch
17:00 - 18:00 Uhr Büchertauschecke, in jeder „geraden“ 

Kalenderwoche, Gemeindezentrum
jeden Samstag
09:00 Uhr Walking, Treff am Gemeindezentrum
14:00 Uhr Bogenschießen

Wir gratulieren  
den Jubilaren  
im Monat Mai 2025
Liebe Jubilare,

zu Ihrem Ehrentag möchte wir Ihnen 
unsere herzlichsten Glückwünsche 
aussprechen.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Freude 
im Kreise Ihrer Gäste, angenehme Momente 
und schöne Erlebnisse, die Ihnen lange  
in Erinnerung bleiben werden.

Die Bürgermeisterinnen  
und Bürgermeister
der amtsangehörigen Gemeinden
des Amtes Güstrow-Land

Kulturnachrichten Mai 2025

Wo ist wann was los?

Gemeinde Gülzow-Prüzen
13.05.2025
15:30 Uhr Bastel- und Kreativtreff Gülzow, 

Kerzen gestalten und Serviettentechnik, 
Sport- und Kulturtreff Gülzow, 
Seestraße 10, Raum oben

21.05.2025
14:30 Uhr Kaffeenachmittag mit Vortrag zur Pflege 

Teil 1, Dorfgemeinschaftshaus Prüzen, 
Kapellenweg 2

26.05.2025
18:00 - 19:00 Uhr Sprechstunde der Bürgermeisterin im 

Wohnmobil in Hägerfelde auf dem Park-
platz Ecke Schönwolder Str. / Lohmener Str. 
(vormals Goldberger Str.)

27.05.2025
15:30 Uhr Bastel- und Kreativtreff Gülzow, Armbän-

der basteln, Sport- und Kulturtreff Gülzow, 
Seestraße 10, Raum oben

31.05.2025
Sommerkino, 
Boldebuck Dorfplatz am Spielplatz
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08.05.2025
14:00 Uhr Einweihung Seniorenwanderweg Bölkow, 

Parkplatz Bölkower Bauernstuben
14.05.2025
19:00 Uhr Mitgliederversammlung Verein Bisdede, 

Neue Schule
20.05.2025
10:00 Uhr Bootshausfrühstück, Bootshaus Mühl Rosin, 

Anmeldung bei Frau Hintze 
Tel. 0152 02552656 oder Frau Bornholdt, 
Tel. 03843 840096, Unkostenbeitrag 5,00 €

22.05.2025
18:00 Uhr IG Chronik, Bibliothek & historisches 

Archiv
28.05.2025
15:00 Uhr Kreativtreff „Kräuterwanderung“, 

Bibliothek & historisches Archiv
28.05.2025
17:15 Uhr Halbstundenlauf
18:00 Uhr Stundenlauf, Spielplatz Kirch Rosin
jeden Montag
14:00 Uhr Wandergruppe, Treffpunkt: 

Mühlenbacher Landmarkt, bei jedem Wetter
18:30 - 20:00 Uhr Line Dance, Sporthalle
jeden Dienstag
17:00 - 19:00 Uhr Dienstagsmaler, Neue Schule
jeden Mittwoch
15:00 - 17:00 Uhr Bibliothek & historisches Archiv, 

Neue Schule, 
außer am letzten Mittwoch im Monat

18:45 - 19:45 Uhr Zumba-Kurs, Sporthalle
jeden letzten Mittwoch
15:00 - 17:00 Uhr Treffen der Kreativ-Gruppe 

sowie Interessierte, Bibliothek
jeden Donnerstag
17:00 - 18:00 Uhr Bürgermeistersprechstunde, Neue Schule
jeden 2. Donnerstag
18:00 Uhr IG Foto, Bibliothek & historisches Archiv 

(Neue Schule)

Weitere aktuelle Infos finden Sie in den Schaukästen der Gemeinde 

bzw. Aktualisierungen unter www.muehlrosin.de auf Facebook 

und auf Twitter sowie über die Dorffunk-App.

Gemeinde Reimershagen
jeden 1. Dienstag
15:00 - 18:00 Uhr Bücherei und Spielenachmittag, 

Kornspeicher Kirch Kogel

Gemeinde Sarmstorf
12.05.2025
18:00 - 19:00 Uhr Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr, 

Thema: Umgang mit Schaum, 
Feuerwehrgebäude

24.05.2025
10:00 - 15:00 Uhr Flohmarkt, Kornspeicher Bredentin,

Siehe Plakat auf Seite 15
26.05.2025
18:00 - 19:00 Uhr Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr, 

Thema: Waldbrand, Feuerwehrgebäude
jeden 1. Mittwoch
15:00 - 18:00 Uhr Treff im Speicher, 

Bredentiner Freizeit- und Kulturtreff e.V.
jeden 1. Donnerstag
17:00 - 18:00 Uhr Bürgermeistersprechstunde, Gemeindehaus 

in Sarmstorf oder nach Vereinbarung

Information
Das Gemeindezentrum in Klein Upahl kann für Veranstaltungen 
aller Art gemietet werden. Es ist für Veranstaltung bis zu 60 Perso-
nen geeignet. Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, können 
Sie eine E-Mail an folgende Adresse schicken: schulz.carola.68@
gmail.com. oder unter www.klein-upahl.com reinschauen.

Gemeinde Lohmen
14.05.2025
07:45 Uhr Seniorenfahrt zur Insel Mön in Dänemark,

Siehe Artikel auf Seite 13
jeden Montag
19:00 Uhr Training und Ligaspiele Tischtennis, 

„Alter Dorfkrug“
jeden Dienstag
19:00 - 20:00 Uhr Frauensport, „Alter Dorfkrug“
jeden Mittwoch
15:00 Uhr Bücherstube geöffnet, „Alter Dorfkrug“
19:00 Uhr Training und Ligaspiele Tischtennis, 

„Alter Dorfkrug“
jeden Donnerstag
19:00 - 21:00 Uhr Yoga, „Alter Dorfkrug“
jeden Freitag
17:00 - 18:30 Uhr Lohmener Tanzgruppe „CCB“, 

Sommerpause, Festscheune

Gemeinde Lüssow
14.05.2025
14:00 Uhr Kaffeenachmittag, Gemeindezentrum
19.05.2025
19:00 Uhr Rommé, Gemeindezentrum
28.05.2025
14:00 Uhr Kaffeenachmittag, Gemeindezentrum
02.06.2025
19:00 Uhr Rommé, Gemeindezentrum
jeden Montag
17:00 Uhr Walking, Treffpunkt: am Weg 

zum Schießplatz in Lüssow
19.00 Uhr Volleyball, Treffpunkt: Sporthalle
jeden Mittwoch
19:30 Uhr Bauch-Beine-Po, mit Kerstin Beier, 

Sporthalle
jeden Freitag
09:00 - 11:00 Uhr Sparkasse, Gemeindehaus
17:00 Uhr Walking, Treffpunkt: am Weg 

zum Schießplatz in Lüssow
19.00 Uhr Volleyball, Treffpunkt: Sporthalle

Gemeinde Mistorf
Vorankündigung
21.06.2025
10:00 Uhr 100 Jahre FFw Mistorf,

Siehe Plakat auf Seite 15

Information:
Das Vereinshaus des Goldewiner Kulturtreff e.V. kann für Veran-
staltungen aller Art gemietet werden. Der Raum bietet Platz für 
120 Personen und verfügt über eine Küche und einen separaten 
Gastraum für 25 Personen. Entsprechend Geschirr und Einrich-
tung sind vorhanden. Wenn Sie Interesse an der Anmietung unseres 
Vereinshauses haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an: golde-
winer-kulturtreff@gmx.de oder nutzen Sie das Kontaktformular 
auf unserer Website: www.goldewiner-kulturtreff-ev.jimdo.com

Gemeinde Mühl Rosin
07.05.2025
09:00 Uhr Begehung Dorfwettbewerb, Neue Schule
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08. Juni, So. 10:00 Uhr Konfirmation, Kirche Schwaan
14:00 Uhr Konfirmation, Kirche Lüssow

jeden 
Mittwoch

09:30 Uhr Krabbelfrühstück, 
Pfarrhaus Schwaan

19:00 Uhr Chorprobe, Pfarrhaus Schwaan
jeden 
Donnerstag

14:00 Uhr Pfarrhoftreff, Pfarrhaus Schwaan

18:30 Uhr Probe des Posaunenchors, 
Pfarrhaus Schwaan

Ev.-Luth. Christophorus Kirchengemeinde Laage

10. Mai, Sa. 19:00 Uhr Taizé Gebet, Kirche Weitendorf
11. Mai, So. 09:30 Uhr Gottesdienst, Kirche Laage
11. Mai, So. 11:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Sarmstorf
18. Mai, So. 09:30 Uhr Gottesdienst, Kirche Polchow
18. Mai, So. 11:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Hohen Sprenz
25. Mai, So. 17:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Laage, 

Mit-Bring-Brunch und 
Kindergottesdienst

29. Mai, Do. 10:00 Uhr Gottesdienst zum Himmelfahrts-
fest, Kirche Hohen Sprenz

30. Mai, Fr. 10:00 Uhr Dinnerbrunch in Rechnitz
13. Mai, Di. 15:30 - 

17:30 Uhr
KonfiZeit 7. Klasse, 
Alte Schule Laage

20. Mai, Di. 16:00 - 
18:00 Uhr

KonfiZeit 8. Klasse, 
Alte Schule Laage

24. Mai, Fr. 19:00 - 
23:00 Uhr

Pfarrhauskneipe, Pfarrhauskeller

27. Mai, Di. 15:30 - 
17:30 Uhr

KonfiZeit 7. Klasse, 
Alte Schule Laage

jeden 3. Mon-
tag

14:00 - 
18:00 Uhr

Repair Café, Alte Schule Laage

jeden Diens-
tag

18:00 - 
18:30 Uhr

Instrumentalkreis Taizé, 
Gemeindehaus Laage

18:45 - 
20:15 Uhr

Ökumenischer Kirchenchor, 
Gemeindehaus Laage

jeden Mitt-
woch

09:15 - 
10:15 Uhr

Krabbelgruppe, Alte Schule Laage

jeden 1. und 
3. Dienstag

15:30 - 
17:00 Uhr

Kinderkirche, Alte Schule Laage

jeden 2. Mitt-
woch

15:00 - 
16:00 Uhr

Seniorenkreis, 
Gemeindehaus Laage

Entdeckungstouren  
„Inselwelt Krakower Obersee“

Der Krakower Obersee ist ein überregional bekanntes Natur-
schutzgebiet von nationaler und internationaler Bedeutung und 
aufgrund seines Reichtums an Wasservögeln seit Mitte der 1970er 
für jeglichen Bootsverkehr gesperrt. Seine acht Werder sind Brut-
revier für zahlreiche Sing- und Wasservogelarten, wobei vor allem 
der unbewaldete Große Werder mit seiner Lachmöwen-Kolonie 
von Bedeutung ist. Auch botanisch beherbergen die Inseln und 
Verlandungssäume des Sees viele Seltenheiten.
Einmal im Jahr bietet sich interessierten Naturfreunden die 
Möglichkeit, auf einer geführten Exkursion die Inselwelt des 
Krakower Obersees zu erkunden.

Am Samstag, den 17.05.2025 ab 09:00 Uhr findet die nächste 
Exkursion auf den Krakower Obersee für zwei Personengruppen 
mit je 20 Personen statt.

Gottesdiensttermine Mai 2025

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Witzin

11. Mai, So. 10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 
und Taufe mit 
Pastor Dirk Sauermann, Kirche 
Witzin

14. Mai, Mi. 15:00 Uhr Kinderkirche für 3 - 6jährige, 
Pfarrhaus

16. Mai, Fr. 14:30 Uhr XXL Metalbaukasten 
im Pfarrhaus, Pfarrhaus Witzin

17. Mai, Sa. 14:30 Uhr 20 Jahre Jugendkeller
18. Mai, So. 10:00 Uhr Dankgottesdienst für 20 Jahre 

Jugendkeller mit Diakon J. Baral, 
Kirche Witzin

25. Mai, So. 10:00 Uhr Gartengottesdienst bei Fam. 
Petzold, Güstrower Chaussee 30, 
Mit Pastorin i.R. Gretel von Holst

01. Juni, So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit 
Pastor Dirk Sauermann, Kirche 
Witzin

08. Juni, So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pastor i.R. Sieghard Reiter

jeden 
Dienstag

14:00 - 
16:00 Uhr

Jugendkeller ab 1. Klasse

jeden 
Mittwoch

09:00 - 
10:00 Uhr

gemeinsames Bibellesen 
bei Familie Petzold

18:00 - 
18:30 Uhr

Beten, Kirche Witzin

jeden 
Donnerstag

14:00 - 
16:00 Uhr

Jugendkeller ab 3. Klasse

jeden Freitag 14:00 - 
14:30 Uhr

Jugendkeller ab 1. Klasse

14:30 - 
16:00 Uhr

EC Pfadfindergruppe 1. - 5. Klasse

19:00 - 
21:00 Uhr

Teenie-Abend ab 12 Jahre

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lüssow-Parum und 
Schwaan

11. Mai, So. 10:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Schwaan
13. Mai, Di. 09:30 Uhr Frühstück Plus, Pfarrhaus Lüssow
15. Mai, Do. 19:00 Uhr Auszeit für Frauen, Pfarrhaus Lüs-

sow, Anmeldung erbeten 
unter 01523-6745470

16. Mai, Fr. 18:00 Uhr CLechs-Abend, Pfarrhaus Schwaan
17. Mai, Sa. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Kirche 

Wiendorf
16:00 Uhr Andacht mit musikalischen Pick-

nick zum Abschluss der Bauarbei-
ten, Kirche Parum

18. Mai, So. 10:00 Uhr Kantategottesdienst, 
Kirche Tarnow

11:00 Uhr Nudelsonntag, Pfarrhaus Schwaan
20. Mai, Di. 09:30 Uhr Frühstück Plus, Pfarrhaus Schwaan
25. Mai, So. 10:00 Uhr Gottesdienst, Kirche Schwaan
29. Mai, Do. 10:30 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst, Kapelle 

Mistorf mit anschließendem Mit-
tagessen
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Von links: Michelle Viehstädt, Antje Helm Michalek, Leo (ein 
Kind aus dem Jugendclub)

Sie enthält 10 Grundrechte und 54 Artikel. Im November 2024, 
rund um den Tag der Kinderrechte (20.11.) und am 31. März 2025 
wurden diese Kinderrechte durch die Kids gesammelt, auf Schilder 
geschrieben, gestaltet und wetterfest gemacht.

Die Bilder sind Eigentum der AWO und urheberrechtlich ge-
schützt. Fotos: Inga Schwarz

Der Kinderrechtegarten entstand bzw. entsteht hinter dem AWO 
Mehrgenerationenhaus, am Platz der Freundschaft 3 in Güstrow 
und kann gerne besucht werden. Wer schon mal auf der Ecke ist, 
kann gerne bei uns im Haus vorbeischauen und sich über unsere 
Angebote informieren. Die Aktion „Kinderrechtegarten“ ist ein 
Teil einer Aktionsreihe, die das Jahr 2025 im AWO-Familien-, 
Freizeit- und Lernberatungszentrum/MGH begleitet. Das Jahr 
startete für die Familien, die im Haus ein- und ausgehen schon 
mit dem Thema Kinderrechte. Sie erhielten den Familienkalender 
„Kinderrechte“ - entwickelt vom Kreisjugendring, dem AWO-
Landesjugendwerk und der Familienbildung der AWO Güstrow 
- der sie auf ihrem Weg durchs Jahr 2025 geleitet. Er enthält 
verschiedene Tipps und Ideen, wie Kinderrechte im Alltag von 
Familien mit Leben erfüllt werden können. Kinder haben zu den 
Kinderrechten Monatsbilder gemalt, die nun durchs Jahr begleiten. 
Die nächste Aktion wird zum Tag der gewaltfreien Erziehung, am 
30.4.25 sein, an dem wir darauf aufmerksam machen wollen, dass 
jedes Kind ein Recht auf einen respektvollen und gewaltfreien 
Umgang und ein Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer 
Misshandlung hat. Auch hier geht es den Mitarbeiter:innen der 
AWO darum, andere Wege und gewaltfreie Umgangsformen in 
Familien in den Fokus zu rücken. Auch geht bei all diesen Aktionen 
darum, aufmerksam auf unseren Umgang mit unseren Kindern 
und unserer Zukunft zu machen - Seien Sie gern ein Teil davon!

AWO Soziale Dienste gGmbH
Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum (MGH)

Mit einem Kutter des Krakower Seesportclubs wird zum Gro-
ßen Werder übergesetzt, der dann mit einer Wanderung unter 
der Führung des Gebietsbetreuers Herrn Dr. Sebastian Lorenz 
erkundet wird. Dazu gibt es Erläuterungen zur Landschafts- und 
Landnutzungsgeschichte der Werder sowie zu ornithologischen 
und geobotanischen Besonderheiten. Einblicke in die Brutkolonien 
der Lachmöwen und Kormorane sind Höhepunkte der Exkursion.

Termine: Samstag, 17.05.2025 um 09:00 und 11:00 Uhr
Treffpunkt: Forellenzucht in 18292 Dobbin-Walkmöhl
Tourfüher: Dr. Sebastian Lorenz (Gebietsbetreuer)

Achtung: Aufgrund einer vorgegebenen Teilnehmerbeschrän-
kung auf 20 Personen pro Gruppe ist eine telefonische Anmel-
dung unter 0385 7609997 erforderlich! Pro Person wird ein 
Unkostenbeitrag von 10 € erhoben.

 Foto: StUN MV

Spenden an die Stiftung sind dennoch sehr willkommen. Festes 
Schuhwerk oder Gummistiefel sind erforderlich! Eine Teilnahme 
von Insekten-Allergikern kann nur bei Mitnahme eines Allergie-
Notfallsets erfolgen! Bitte bringen Sie keine Hunde mit. Für auf 
den Bootstouren entstandene Schäden übernimmt die Stiftung 
keine Haftung. Ihre Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Ansprechpartner:

Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V
Mecklenburgstraße 7
19053 Schwerin
E-Mail: info@stun-mv.de
Tel. 0385 7609995

Ein Kinderrechtegarten entsteht  
im AWO Familien-, Freizeit- und Lern- 
beratungszentrum/MGH in Güstrow

Schon zum zweiten Mal waren die Kinder und Jugendlichen der 
AWO-Yellow fun box mit Michelle Viehstädt, Leiterin der Yellow 
Fun Box, Inga Schwarz aus dem Fachbereich Integration und Ant-
je Helm-Michalek, Beteiligungsmoderatorin für den Landkreis 
Rostock verabredet, um die Schilder für einen Kinderrechtegarten 
zu gestalten. Wie bereits im November 2024 wurde geredet, dis-
kutiert, gemalt und gewerkelt. Rund um das Thema Kinderrechte. 
Dahinter verbergen sich Rechte wie: das Recht eines Kindes beide 
Elternteile sehen zu dürfen, das Recht auf Gleichheit, das Recht auf 
Spielen, das Recht auf Bildung und viele andere. Festgeschrieben 
sind diese in der Kinderrechtekonvention der UNO.
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Der Landkreis Rostock ist dabei.
15.06. - 05.07.2025

stadtradeln.de/landkreis-rostock
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Frauenschutzhaus in Güstrow
„Rund um die Uhr erreichbar“ > 24 Stunden/ 7 Tage Woche
Telefon: 03843/ 68 31 86
Frauen und ihre Kinder erhalten im Falle von häuslicher Gewalt Hilfe, Beratung und vorübergehend eine geschützte Unterkunft!

www.borgwardt-grabmal-naturstein.de

Rostocker Chaussee 2 | 18273 Güstrow
Tel. 03843 211630 | Fax 03843 277874

(Direkt neben dem Friedhofsparkplatz)

03843| 2469788h

 St. - Jürgens - Weg 22b | Güstrow

24     Telefon 

Beratung - Betreuung - Abschied nehmen - Alles unter einem Dach

Bestattungen Jülke
Mühlenstr. 2 | 18273 Güstrow

24 h Telefon (03843) 72 87 316

Schulz & Sohn Bestattungen Laage (038459) 617 577

Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit,
der Tod ist nur die Wende,

Beginn der
          Ewigkeit

,,

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Anzeigenteil

Traueranzeigen
,,Es wird nie der richtige Tag sein, es wird nie der richtige Zeitpunkt 
sein. Es wird nie alles gesagt sein und es wird immer zu früh 
sein. Und doch wird irgendwann der Moment kommen, in dem 
wir schweren Herzens eine Hand loslassen müssen, ohne einen 
richtigen Abschied nehmen zu können. Jedoch lassen wir nie 
den Menschen daran los, denn mit seinen hinterlassenen Spuren 
bleibt er für immer im Herzen.“ Jeder Einzelne weiß, wie schwer 
es ist, von einer geliebten Person Abschied zu nehmen. Und jeder 
Einzelne weiß ebenso, wie schwierig es ist, die passenden Worte 
für das Lebewohl zu finden. Gerne berät Sie LINUS WITTICH zu 
Ihrer persönlichen Beileidsbekundung.

In der Dunkelheit der Trauer leuchten die 
Sterne der Erinnerung.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Wir suchen 

Verstärkung!

Soziale Arbeit und Pflege
Die Caritas in der Region Rostock 
sucht neue Team-Mitglieder
Wir bieten:
n Professionalität und Zuwendung 
n Gehalt / Urlaub nach AVR Caritas 
n Wertschätzender Umgang 
n Entwicklungsmöglichkeiten 
n Das Gefühl, gebraucht zu werden
www.caritas-mecklenburg.de/hro-jobs

Region Rostock           Andreas Meindl 
** andreas.meindl@      ( 0381/45472-0
caritas-im-norden.de

Läuft  
bei mir!

Jetzt Online-Anzeige buchen:

Manuela Köpp

 039931 579-47
 m.koepp@wittich-sietow.de

www.wittich-sietow.de |  @lw_sietow

    Der neue Ausbildungs- 
    ratgeber 2025 ist in Druck!  
Chance verpasst? Keine Sorge, 

buchen Sie jederzeit ihren Eintrag auf 
www.ausbildungsratgeber-online.de!

AUSBILDUNGS
RATGEBER

Dieses Portal 
empfehle

ich weiter!

www.anzeigen.wittich.de/jobs-regional

Das Preis-Leistungsverhältnis 
ist unschlagbar, da wir 30 Tage 
im Netz sehr gut sichtbar sind!

99 €
Für nur

*

*zzgl. MwSt.

Fitness-Fachpersonal 
ist gefragt wie nie
Die Menschen in Deutschland legen zunehmend Wert auf Fitness 
und Gesundheit. Eindrucksvoller Beleg ist die stark gestiegene Zahl 
der Mitglieder in Fitness- und Gesundheitsanlagen. Dadurch wächst 
auch der Personalbedarf in der Branche - wer sich entsprechend 
qualifiziert, hat ausgezeichnete berufliche Perspektiven. Qualifi-
zieren können sich künftige Fitness- und Gesundheitsexperten 
beispielsweise auf vielen Wegen, sowohl hauptberuflich als auch 
nebenberuflich. Der Zulauf zu Fitness- und Gesundheitsanlagen 
in Deutschland ist ungebrochen gut. Und somit sind auch die be-
ruflichen Aussichten für angehendes Fachpersonal sehr gut. Ganz 
offensichtlich leben in Deutschland immer mehr Menschen nach 
dem Motto Gesunder Geist in gesundem Körper. djd p_73288

-Anzeige-

Foto: DJD/DHfPG/BSA
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JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Restaurantleiter/ -in 

Souschef/ -in

KOMM IN UNSER TEAM

TEAM

  jobslinstow@vandervalk.de  linstow.vandervalk.de

Veranstaltungskauffrau/ -mann

Shopleiter/ -in für unseren
Supermarkt und Boutique

Schwerin

Malchow

Güstrow

Rostock

Stralsund

Greifswald

Insel
Rügen

Linstow

A 20

A 19

A 14

A 24

Flughafen
Rostock / Laage


Berlin
ca. 170 km

ca. 60 km

Hamburg
ca. 200 km

Restaurantleiter/ -in 

Souschef/ -in

KOMM IN UNSER TEAM

TEAMTEAM

  jobslinstow@vandervalk.de  linstow.vandervalk.de

Veranstaltungskauffrau/ -mann

Shopleiter/ -in für unseren
Supermarkt und Boutique

Schwerin

Malchow

Güstrow

RostockRostock

Stralsund

Greifswald

InselInsel
Rügen

Linstow

A 20

A 19

A 14

A 24

Flughafen
Rostock / Laage
FlughafenFlughafen

Berlin
ca. 170 km

ca. 60 km

Hamburg
ca. 200 km200 km

Veranstaltungskauffrau/ -mann
WECHSELPRÄMIE 

NUTZEN!

-Anzeige-Sicherer Beruf in schnelllebigen Zeiten: Bankwesen
Die drei wichtigsten Optionen zum Einstieg ins Bankwesen: Wer 
eine fundierte kaufmännische Ausbildung sucht und gerne mit 
Menschen umgeht, für den ist der Beruf der Bankkauffrau oder des 
Bankkaufmanns bestens geeignet. „Auch wenn sich das Berufsbild 
nicht zuletzt durch den digitalen Wandel weiterentwickelt hat, spielt 
hier der persönliche Kontakt zu Kundinnen und Kunden weiterhin 
eine entscheidende Rolle“, so Experten für Personalmanagement.
Für Abiturienten, die sowohl ein Studium als auch eine praxisbe-
zogene Ausbildung absolvieren wollen, ist das duale Studium mit 
seinen Varianten und Fachrichtungen eine interessante Alternative. 
Dual Studierende lernen wie bei einer Ausbildung die Kundenbe-
ratung in der Filiale kennen. Sie arbeiten in verschiedenen zentra-
len Abteilungen wie der Kreditabteilung, dem Marketing oder der 
Banksteuerung mit. Parallel studieren sie an einer Berufsakademie, 
dualen Hochschule, Fachhochschule oder Universität.
Banken bieten auch Ausbildungen in anderen Bereichen an – etwa 
in IT-Berufen, im Dialogmarketing, zu Kaufleuten für Bürokommu-
nikation oder im E-Commerce. Auch wer sich als Quereinsteiger 
neu orientieren will, findet zahlreiche Chancen. Gefragt sind etwa 
Berufstätige aus anderen Wirtschaftsbereichen, die über keine 
Bankausbildung verfügen, aber im Service- und Beratungsbereich 
der Bank arbeiten möchten. djd p_73834 F
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FINDEN SIE JETZT IHREN TRAUMJOB!
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Güstrow-Club-Reisen

Pferdemarkt 47 
18273 Güstrow
03843 692 11 | www.g-c-r.de

UNSER
NEUER 
KATALOG

Güstrow-Club-Reisen

31.05.25

01.06.25

20.06.25

22.06.25

25.06.25

27.06.25

29.06.25

29.06.25

19.07.25

27.07.25

 

03.08.25

16.08.25

24.08.25

30.08.25

07.09.25

20.09.25

02.11.25

08.11.25

64 €
105 €
104 €

83 €
39 €

119 €

82 €
57 €
78 €
74 €

109 €

45 €
70 €
77 €

48 €
59 €
65 €

178 €

                                                                                                    

Hamburg inkl. Stadtführung & Hafenrundfahrt
Nord-Ostsee-Kanal – Schifffahrt inkl. Lunchbuffet     
Konzert in der Elbphilharmonie – NDR Volksensemble
Hagenbeck´s Tierpark mit Tropenaquarium
Kaffeeklatsch im Hotel THE GRAND Ahrenshoop   
Kieler Woche „Traditionssegler“  
Schifffahrt Kieler Förde inkl. Brunch- & Kuchenbuffet

Ein schöner Tag in der Lüneburger Heide
Grillbuffet. Akkordeonmusik und Keffeegedeck im Biergarten

Rosengarten in Groß Siemen & Kühlungsborn  
Karl May Festspiele in Bad Segeberg „Halbblut“

Neustrelitzer Festspiele „Die Zirkusprinzessin“ 

Nord-Ostsee-Kanal & Shanty Chor inkl. Brunchbuffet

Wismar – Schwedenfest 
Mit vielen Attraktionen und Aktivitäten

Traumhafte Insel Møn
Malmö 
British Flair auf Gut Basthorst
Mitreißendes Showprogramm, Kulinarik & Open Air Shopping

Potsdam & Schloss Sanssouci
Miniaturwunderland Hamburg
Let´s Dance „Die Live Tour“ in Hamburg

02.08., 09.08., 23.08.25
Störtebeker Festspiele Ralswiek „Freibeuter der Meere“ 89 €

Nach 46 Jahren mit Herz und Hingabe verabschieden wir uns zum 
1. Juni 2025 aus Altersgründen aus dem aktiven Hotelbetrieb.

Mit großer Freude teilen wir mit, dass unser Haus sowie ein Groß-
teil unseres bewährten Teams ab dem 1. Juni von Familie Bradu 
übernommen und in vollem Umfang weitergeführt wird.  

Familie Bradu bringt viel Erfahrung und Leidenschaft mit – 
und begrüßt Sie mit einem besonderen Einführungsangebot:

10 % Rabatt auf alle Pauschalen im Juni 10 % Rabatt auf alle Pauschalen im Juni 2025.2025.

Wir bedanken uns von Herzen 
für Ihre jahrzehntelange Treue 
und freuen uns sehr, wenn Sie 
dem Hotel Breitenbacher Hof 
auch unter neuer Führung ver-
bunden bleiben!

Ihre Familie  
Oliver und Oliver und 

Christa KauppChrista Kaupp
Hotel Breitenbacher Hof

Eine Ära geht zu Ende – Eine Ära geht zu Ende – 

Wir sagenWir sagen  DankeDanke  und übergeben  und übergeben  

unser Hotel in gute Hände!unser Hotel in gute Hände!

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag 
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension 
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller 
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein 

2 Nächte p.P.   ab € 235,–ab € 235,– 

Schwarzwaldtage 
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag 
4 oder 5 Nächte  mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten 
Montag und Dienstag nur Frühstück 

                  4 Nächte p. P.   ab € 318,– ab € 318,– 

Schwarzwaldwoche 
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension, 
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten und 1 x festliches  
6-Gang-Menü, Montag und Dienstag nur Frühstück 

                             p. P.   ab € 545,–ab € 545,–

Breitenbachstraße 18 · 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0 · Fax 0 74 43 / 96 62 60

www.hotel-breitenbacher-hof.de

Im Gesundheitstal im Schwarzwald  
zur Ruhe kommen und den Duft  

der Tannen riechen

Ausflugstipps
Für die ganze Familie
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Die Veranstaltung findet auf dem Betriebsgelände der Mecklen-
burger Landpute in der Kastanienallee 3, 19374 Domsühl OT 
Severin statt. Der Eintritt ist frei.

Seit der Gründung im Jahr 1990 steht die Mecklenburger Land-
pute für hochwertige Geflügelprodukte, traditionelles Handwerk 
und verantwortungsbewusste Tierhaltung. Das Jubiläumsfest 
bietet die perfekte Gelegenheit, den Familienbetrieb näher ken-
nenzulernen und einen erlebnisreichen Tag zu verbringen.

Am 29. Mai 2025 feiert die Mecklenburger Landpute ihr 35-jähriges 
Bestehen mit einem großen Tag der offenen Tür auf dem Betriebs-
gelände in Severin. Von 10:00 bis 16:00 Uhr erwartet die Besucher 
ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Attraktionen, 
kulinarischen Highlights und tollen Gewinnmöglichkeiten.
Ein besonderes Highlight ist das große Gewinnspiel, bei dem 
als Hauptpreis eine Kreuzfahrt für zwei Personen verlost wird. 
Darüber hinaus bietet sich die Gelegenheit, exklusive Einblicke 
in die Produktion der Mecklenburger Landpute zu erhalten. Ein 
kostenloser Shuttlebus ermöglicht die Besichtigung der Bio-
Farmen, und frische Wiener 
gibt es direkt aus dem Rauch.
Für das leibliche Wohl sorgen 
Grill-Spezialitäten, Burger, 
Goldbroiler sowie Kaffee und 
Kuchen. Kulinarische Höhe-
punkte bieten zudem Sterne-
koch Ronny Siewert und Bau-
er Korl, die beim Showkochen 
ihr Können präsentieren.
Das Bühnenprogramm wird 
von Moderator Norbert Bosse 
begleitet. Musikalisch sorgt 
die Schlager Mafia für beste 
Unterhaltung. Auch für die 
kleinen Gäste gibt es zahl-
reiche Mitmachaktionen wie 
eine Strohkletterburg, Kinder-
schminken, Bogenschießen, 
Bullriding, Torwandschießen 
und vieles mehr.

Tag der offenen Tür bei der Mecklenburger 
Landpute – Jubiläumsfest für die ganze Familie

Tag der offenen Tür

MECKLENBURGER LANDPUTE IN SEVERIN

FamilienfestFamilienfest
29. Mai  10 - 16 Uhr

&&

 KREUZFAHRT
ZU GEWINNEN

EINBLICKE IN UNSERE

PRODUKTION
KINDER-
PROGRAMM

LIVE MUSIK
SCHLAGER MAFIA

MECKLENBURGER LANDPUTE IN SEVERIN
 KREUZFAHRT
ZU GEWINNEN

EINBLICKE IN UNSERE

PRODUKTION
KINDER-
PROGRAMM

LIVE MUSIK
SCHLAGER MAFIA
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 vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute und werden für einen 
Schulbau verwendet. www.fl y-and-help.de

www.fh-travel.de  
Veranstalter: FLY & HELP Travel, eine Marke der 
Prime Promotion GmbH

E-Mail: reisen@fh-travel.de ·  Tel.: 0214-7348 9548  (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie die Vielfalt 
der Natur Namibias! 

Inklusivleistungen u. A.
•  Direktfl ug mit Discover Airlines von Frankfurt oder München

nach Windhoek und zurück in der Economy-Class
•  Transfers im klimatisierten Reise- oder Minibus gemäß 

Reiseverlauf mit deutschsprachiger Reiseleitung
•  10 Übernachtungen in Hotels und Lodges der guten 

Mittelklasse; 10 x Frühstück; 6 x Abendessen
•   je eine Stadtrundfahrt in Windhoek und Swakopmund, 

2 Wildbeobachtungsfahrten (Reisebus) in der Etosha Pfan-
ne, FLY & Help Schulbesuch, Sossusvlei und 
Sesriem Canyon

•  Eintrittsgelder für die Nationalparks laut Reiseverlauf
•  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch tourVERS 

Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

Entdecken Sie auf einer 
Reise zwei vielseitige Länder!

Inklusivleistungen u. A.
•  Nachtfl ug ab/bis Frankfurt mit maximal

1x Umstieg, in der Economy-Class
•  2 Kontinental-Flüge: Windhoek – 

Johannesburg, Johannesburg – 
Port Elizabeth

•  15 Übernachtungen mit Frühstück 
und 3x Abendessen in Namibia

• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
• Viele Ausfl üge und Eintrittsgelder

  NAMIBIA   NAMIBIA & SÜDAFRIKA  NAMIBIA & SÜDAFRIKA

p. P. ab 

2.799 €
im DZ vom 

17.1.-29.1.2026 (Frankfurt) /  
18.1.-30.1.2026 (München)

13-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

p. P. ab 

3.599 €
im DZ vom 18.1.-4.2.2026

18-tägig inkl. Flug 
und Rundreise

1.+ 2. Tag: Anreise – Windhoek; 3.+4.Tag: Windhoek; 5. 
Tag: Windhoek – Sossusvlei; 6. Tag: Sossusvlei & Sesriem 
Canyon; 7. Tag: Namibwüste – Swakopmund; 8. Tag: 
Swakopmund; 9. Tag: Swakopmund – Etosha Region; 10. 
Tag: Etosha Nationalpark; 11. Tag: Etosha Region – 
FLY & HELP Schulbesuch – Midgard Country Estate; 
12. + 13. Tag: Abreise und Ankunft in Deutschland.

Tag 1– 7: siehe Reiseverlauf von Namibia.
8. Tag: Swakopmund – FLY & HELP Schulbesuch –
Midgard Country Estate; 9. Tag: Midgard Country 
Estate – Weiterfl ug: Windhoek – Johannesburg; 10. Tag: 
Johannesburg – Hazyview; 11. Tag: Hazyview – Krueger 
National Park; 12. Tag: Hazyview – Johannesburg; 13. Tag:
Weiterfl ug: Johannesburg – Gqeberha – Tsitsikamma 
Nationalpark; 14. Tag: Tsitsikamma – Oudtshoorn; 15. 
Tag: Oudtshoorn – Kapstadt; 16. Tag: Kapstadt – Kap 
der Guten Hoff nung; 17. Tag: Kapstadt; 18. Tag: 
Kapstadt – Abreise; 19. Tag: Ankunft 
in Deutschland

Buchungscode: LW26-1

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Einzelzimmerzuschlag: 599 €
Buchungscode: LW26-2

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

Einzelzimmerzuschlag: 729 €

TRAUMREISEN – NAMIBIA & SÜDAFRIKA
 *mit FLY & HELP Schulbesuch*
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Gleviner Str. 19 | 18273 Güstrow | Telefon 03843 685944
info@sanitaetshaus-philipp.de | www.sanitaetshaus-philipp.de

Lebensqualität 
Dank 

MOBILITÄT

Inh. C. Hein

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Frühlingsfest
am 09.05.2025 

ab 10 Uhr

Testen Sie die neusten 
Elektromobile bei 

Probefahrten & lassen Sie 
sich individuell beraten.

Mit uns bleiben Sie mobil und starten 
in den Frühling. Wir laden Sie ein.

Niklotstraße 38 · 18273 Güstrow 
03843 / 21 17 66 · www.ost-thiele.de

Geöffnet: 
Mo.–Fr.: 9.00 Uhr–18.00 Uhr und Samstag: 9.00 Uhr–12.00 Uhr

Anfertigung von orthopädischen Schuhen, Einlagen aller Art für 
Alltag und Sport, elektronische Fußdruckmessung, Kompetenz 
in der Diabetikerversorgung, med. Kompressionsstrümpfe und 
Bandagen, Verkauf von fußgerechtem Schuhwerk, Änderungen 
und Zurichtungen an Konfektionsschuhen

Mo.–Fr.: 9.00 Uhr–18.00 Uhr und Samstag nach Terminvereinbarung

Niklotstraße 38 · 18273 Güstrow 
03843 / 21 17 66 · www.ost-thiele.de

Geöffnet: 
Mo.–Fr.: 9.00 Uhr–18.00 Uhr und Samstag: 9.00 Uhr–12.00 Uhr

Anfertigung von orthopädischen Schuhen, Einlagen aller Art für 
Alltag und Sport, elektronische Fußdruckmessung, Kompetenz 
in der Diabetikerversorgung, med. Kompressionsstrümpfe und 
Bandagen, Verkauf von fußgerechtem Schuhwerk, Änderungen 
und Zurichtungen an Konfektionsschuhen

Sie sind voller Vorfreude auf Ihre neue Brille und möchten die-
se nun endlich beim ortsansässigen Optiker abholen? Leider 
schieben Sie aber Ihren Besuch beim Hörakustiker schon eine 
Weile auf, was den Weg zur neuen Brille verlängert. Denn eh Sie 
überhaupt bemerkt haben, dass der flott herbeieilende Fahrrad-
fahrer schon mehrfach hinter Ihnen geklingelt hat, erwischt er 
Sie beim Überholen auch schon am Arm. Glücklicherweise ist 
es nur eine Prellung, aber auch diese muss vom ausgebildeten 
Fachmann*frau behandelt werden. Das bedeutet: ab zum nahe-
liegenden Sanitätshaus! Nach dem Anlegen des orthopädischen 
Stützverbandes geht es in die Apotheke. Dort wird Ihnen bei Fra-
gen bezüglich der Dosierung und Einnahme der Schmerzmittel 
zur Seite gestanden. Übrigens befindet sich auch diese in Ihrer 
unmittelbaren Nähe. Also verschwenden Sie keine kostbare Zeit 
mit langen Fahrten, sondern vertrauen Sie auf die fachkundige 
Hilfe vor Ort.

Gesundheit
wichtiger denn je
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(Gültig ausschließlich für Fassadenreinigung und Flächen bis 350 qm. Nicht anwendbar auf bestehende Aufträge und andere Rabattaktionen.)

Vertrauen Sie auf unsere 
Expertise. 

www.ospa.de/immo

Finden Sie Ihr 
Traumhaus
oder verkaufen Sie Ihre 
Immobilie – mit uns an 
Ihrer Seite!

Angela Löbsien
Baufinanzierungsberaterin 

Telefon: 0381 643-6525 
aloebsien@ospa.de

Sigrid Biegel
Immobilienberaterin 

Telefon: 0381 643-6506 
sbiegel@ospa.de

LINUS WITTICH Medien KG

MARIO WINTER
Tel. 0171/ 971 57-38 • m.winter@wittich-sietow.de
www.wittich-sietow.de

IN SACHEN
WERBUNG
BERATE ICH SIE.

Service ist genau mein Ding!
Warum sich der Besuch eines Fachmannes lohnt
Informations- und Preisvergleichsportale gibt es nun inzwischen 
genügend im Internet. Doch oftmals nützen Ihnen die dort prä-
sentierten Fakten recht wenig, wenn Sie nichts damit anzufangen 
wissen. Denn viele Sachen kann man beim Kauf eines neuen 
Gerätes oder beim Erwerb einer Dienstleistung einfach nicht wis-
sen. Ein Anruf beim Fachmann lohnt sich deshalb. Zusammen mit 
einem Profi können Sie schon im Vorfeld Ihrer Anschaffung genau 
planen. Dieser berät Sie individuell und gewissenhaft über die 
verschiedenen Möglichkeiten, kommt bei Bedarf vor Ort vorbei und 
kann Ihnen Alternativen aufzeigen. Mit einem Fachmann stehen 
Sie auch nach dem Kauf auf der sicheren Seite. Bei generellen 
Fragen, Problemen oder Tipps ist er Ihr Ansprechpartner. Nutzen 
Sie also die Möglichkeiten, die Ihnen ein Fachmann bietet und 
vermeiden Sie so Fehlinvestitionen und Falschkäufe. Ihr Fachmann 
in Ihrer Nähe kann Ihnen helfen!
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